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Recht

Mietrecht

Formelle Anforderungen von Mieterhöhungserklärungen erleichtert
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich da-
zu geäußert, welche Begründungserforder-
nisse an ein Mieterhöhungsverlangen zu 
stellen sind, das auf einen qualifizierten 
Mietspiegel (§ 558d BGB) gestützt ist. Mit 
Urteil vom 12. Dezember 2007 entschied er, 
dass der Hinweis auf den geltenden Miet-
spiegel ausreiche und eine ausdrückliche 
Mitteilung der für die Wohnung angege-
benen Spanne entbehrlich ist.

Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt 
zugrunde: Der Vermieter verlangte die 
Zustimmung zur Erhöhung der Brutto-
kaltmiete und führte unter anderem aus: 
„Bei der Wohnfläche von 136,28 m² beträgt 
damit die verlangte Miete je Quadratmeter 
monatlich nettokalt 3,43 Euro. Die ortsüb-
liche Miete für vergleichbaren nicht preis-
gebundenen Wohnraum wird dadurch 
nicht überschritten. Zur Begründung ver-
weise ich auf den öffentlich bekannt ge-
machten Berliner Mietspiegel 2003 für die 
westlichen Bezirke. Ihre Wohnung ist in 
das Mietspiegelfeld J1 einzuordnen. Gemäß 
§ 558 BGB reicht es zur Begründung des Er-

höhungsverlangens aus, dass der verlangte 
Mietzins innerhalb der Mietzinsspanne des 
maßgeblichen Mietspiegelfeldes liegt. …“

Die Vorinstanz, das Landgericht Berlin, 
hatte das Mieterhöhungsverlangen als 
formell unwirksam angesehen, weil der 
Vermieter nur das Mietspiegelfeld mitge-
teilt hatte, ohne auch die dort vorgesehene 
Mietspanne ausdrücklich anzugeben.

Der BGH hingegen gab dem Vermieter 
Recht und entschied, dass das Mieterhö-
hungsverlangen in formeller Hinsicht 
nicht zu beanstanden sei. Es sei in einer 
den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chenden Weise begründet worden. Nach  
§ 558a Abs. 1 und 3 BGB hat der Vermieter, 
der sein Erhöhungsverlangen auf einen 
qualifizierten Mietsspiegel stützt, dem 
Mieter die Angaben des Mietspiegels für 
die Wohnung mitzuteilen.

Bei dem Berliner Mietspiegel 2003 handelt 
es sich um einen qualifizierten Mietspie-
gel. Er enthält ein Raster aus mit Buch-

staben und Ziffern bezeichneten Feldern, 
in denen für bestimmte Kategorien von 
Wohnungen jeweils eine bestimmte Miet-
spanne ausgewiesen ist. In einem solchen 
Fall ist nur die genaue Angabe des für die 
Wohnung einschlägigen Mietspiegelfelds 
erforderlich, um den Mieter auf die im 
Mietspiegel für die Wohnung vorgesehene 
Spanne hinzuweisen und ihm eine Über-
prüfung zu ermöglichen, ob die geforderte 
Miete innerhalb der Spanne liegt.

Die Spanne muss im Erhöhungsverlangen 
entgegen der Auffassung des Berufungsge-
richts nicht ausdrücklich genannt werden, 
wenn der Mieter sie in dem vom Vermieter 
angegebenen Mietspiegelfeld ohne wei-
teres ablesen kann. 

Der Mietspiegel selbst muss dem Erhö-
hungsverlangen auch nicht beigefügt wer-
den, wenn er – wie im vorliegenden Fall – 
im Amtsblatt veröffentlicht und damit all-
gemein zugänglich ist (Urteil des BGH 
vom 12.12.2007, Az.: VIII ZR 11/07, www. 
bundesgerichtshof.de).�

Zwangsvollstreckungsrecht

Kein eigener Räumungstitel bei kurzer Lebensgemeinschaft erforderlich 

Es ist nicht erforderlich gegen einen Unter-
mieter einen gesonderten Räumungstitel 
zu erwirken, wenn zwischen Untermieter 
und Mieter keine lang andauernde Lebens-
gemeinschaft erkennbar ist. In diesem Fall 
ist nicht von dem Mitbesitz des Lebenspart-
ners an der Wohnung auszugehen.

Der Vermieter hatte in dieser Entscheidung 
des Amtsgerichts (AG) Ansbach einen Räu-
mungstitel gegen seinen Mieter erwirkt. 
Kurze Zeit zuvor war die Lebensgefährtin 
des Mieters in die Wohnung eingezogen. 
Einen entsprechenden Räumungstitel 
gegen die Lebensgefährtin gab es jedoch 
nicht. Der Gerichtsvollzieher lehnte die 
Räumung der Wohnung ab, weil der Mie-
ter mit seiner Lebensgefährtin zusammen 
in der Wohnung wohne, gegen diese aber 
kein Räumungstitel erwirkt worden sei.

Der Auffassung des Gerichtsvollziehers 
trat das AG Ansbach entgegen und wies 

ihn an, die Räumung der Wohnung durch-
zuführen.

Der Bundesgerichtshof hatte im Jahr 2004 
(vgl. Beschluss vom 25.06.2004, Az.: 
IXa ZB 29/04, www.bundesgerichtshof.
de) die Auffassung vertreten, aus einem 
Räumungstitel gegen den Mieter einer 
Wohnung kann der Gläubiger nicht gegen 
einen im Titel nicht aufgeführten Dritten 
vollstrecken, wenn dieser Mitbesitzer ist. 
Der Gerichtsvollzieher habe deshalb nicht 
das Recht zum Besitz, sondern nur die tat-
sächlichen Besitzverhältnisse zu prüfen. 

Im konkreten Fall habe es jedoch an nach 
außen hin erkennbaren Umständen für 
einen Mitbesitz der Lebensgefährtin ge-
fehlt. Zum einem sei eine lang andauernde 
Lebensgemeinschaft nicht erkennbar. Zum 
anderen habe der Vermieter seine Erlaub-
nis für den Einzug der Lebensgefährtin 
nicht erteilt.

Die Beziehung der Lebensgefährtin zu der 
Wohnung bestehe möglicherweise lediglich 
daran, die Wohnung unter Anerkennung 
des alleinigen Besitzes des Mieters zu nut-
zen. Dies reiche für Mitbesitz nicht aus.

Die Zwangsvollstreckung könne daher 
gegen diesen und seine Lebensgefähr-
tin gemeinschaftlich allein aufgrund des 
Räumungstitels gegen den Schuldner er-
folgen. (Beschluss des AG Ansbach vom 
06.12.2006, Az.: M 3839/06; DGVZ 2007, 
S. 73)

Anmerkung

Hierbei handelt es sich um eine Einzelfall-
entscheidung. In der Rechtsprechung ist 
nämlich anerkannt, dass gegenüber Unter-
mietern, Verlobten und außerehelichen 
Lebensgefährten des Mieters ein geson-
derter Vollstreckungstitel erwirkt werden 
muss. �
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Hessisches Bodenforum 2007

Kontroverse um  
nachhaltige Siedlungsentwicklung
Bei den Zielen einig, in der Umsetzung aber 
höchst unterschiedlicher Meinung – das 
Hessische Bodenforum am 8. November 
2007 in Wiesbaden diskutierte kontrovers 
die verschiedenen Handlungsmöglich-
keiten für eine flächensparende Verkehrs- 
und Siedlungsentwicklung.

Knapp 100 Teilnehmer aus Politik und 
Wirtschaft sowie Experten der Raumpla-
nung und Stadtentwicklung informierten 
sich auf der vom Umwelt- und Wirtschafts-
ministerium gemeinsam ausgerichteten 
Fachtagung über das von der Bundesre-
gierung erklärte Ziel, die Flächeninan-
spruchnahme in Deutschland bis zum Jah-
re 2020 erheblich zu reduzieren. Derzeit 
beträgt der tägliche „Flächenverbrauch“ in 
Hessen etwa vier Hektar.

Demographie schafft Entlastung

Wie sehr künftig der Flächenverbrauch 
vom demographischen Wandel abhängen 
wird, verdeutlichten mehrere Fachvorträ-

ge. Gerade in den nordhessischen Kom-
munen muss sich die Stadtentwicklung 
mit sinkenden Bevölkerungszahlen aus-
einandersetzen. Nicht neue Baugebiete, 
sondern altengerechte Wohnungen in den 
Stadt- und Dorfkernen werden hier ver-
mehrt benötigt.

Dass eine solche Verschiebung in der 
Stadtentwicklung auch finanzielle Vorteile 
bringen kann, erläuterte Dr. Jens-Martin 
Gutsche von der gleichnamigen Bera-
tungsgesellschaft. Seine rein ökonomische 
Gegenüberstellung der Kosten bei Auswei-
sung, Erschließung und Unterhalt neuer 
Baugebiete in Außen- und Innenlagen 
brachte einen eindeutigen Standortvorteil 
für die infrastrukturreichen Innenlagen.

Spannungsfeld Planungskonkurrenz

Allerdings gerät eine solchermaßen ver-
nünftige Flächennutzungsplanung gerade 
für kleinere Kommunen schnell ins Span-
nungsfeld aus Reduzierungsanspruch und 

einer aktiven Neubürgergewinnung. Bei-
spielhaft hierfür ist die Situation in Gie-
ßen. Dort sieht man sich der wachsenden 
Konkurrenz umliegender Kommunen aus-
gesetzt, die mit billigem Bauland nicht nur 
junge Familien, sondern auch Gewerbe-
betriebe ködern.

Den Oberzentren bleibe deshalb nur die 
Chance eines engagierten Flächenrecyc-
lings, so Dr. Holger Hölscher vom Stadtpla-
nungsamt Gießen. Denn durch die Sanie-
rung ehemaliger Brach- und Konversions-
flächen könne man begehrten Wohnraum 
innenstadtnah und bedarfsgerecht erschlie-
ßen, ohne neue Flächen zu beanspruchen.

Wohnungswirtschaft gut aufgestellt

In den Ballungsgebieten ist die Situation 
generell schwierig. Bis zum Jahr 2020 ist 
hier u. a. wegen der steigenden Haushalts-
zahlen mit erheblichem Neubaubedarf zu 
rechnen. Alternativ zum Neubau auf der 
grünen Wiese steht die bedarfsgerechte 
Anpassung im Bestand. Um attraktiven 
Wohnraum zur Verfügung stellen zu kön-
nen, muss deshalb der aus den 60er und 
70er Jahren stammende Wohnungsbestand 
den Bedürfnissen der Mieter nach Alter 
und Haushaltsgröße angepasst werden.

Angesichts dieser Herausforderungen inves-
tierten die Mitgliedsunternehmen des VdW 
südwest in Hessen 2006 mehr als 317 Mil-
lionen Euro (ca. 83 Prozent der Gesamt-
investitionen) in die Modernisierung im 
Bestand. Damit tragen sie maßgeblich dazu 
bei, den Flächenverbrauch einzudämmen, 
die Stadtquartiere wiederzubeleben und 
eine moderne Siedlungsstruktur durch die 
Vernetzung von Wohnen, Arbeit und Frei-
zeit zu schaffen.�

Diskussion bleibt kontrovers – auch das Podium beim Hessischen Bodenforum in Wiesbaden 
fand keine gemeinsame Lösung zur Reduzierung des Flächenverbrauchs.

Landesausgabe Hessen
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Energiekonferenz WIE des VdW südwest

Die Wohnungsunternehmen legen schon 
seit Jahren ihren Investitionsschwerpunkt 
immer mehr auf energetische Maßnahmen. 
Dabei müssen sich die Projekte allerdings 
auch rechnen. Zudem wird die Vielfalt der 
Gestaltungsalternativen größer. Die po-
litischen Rahmenbedingungen nehmen 
bei der Nutzung dieser Möglichkeiten ei-
ne zentrale Rolle ein. Zudem gewinnt der 
Informations- und Erfahrungsaustausch 
an Bedeutung. Schließlich muss auch der 
Verbraucher verstärkt in die Energieein-
sparbemühungen einbezogen werden.

Dies sind die zentralen Ergebnisse der 
Energiekonferenz WIE – Wohnen-Inno-
vation-Energie des VdW südwest, zu der 
rund 150 Teilnehmer aus Wohnungsunter-
nehmen, Verbänden, Politik und Dienst-
leistungsunternehmen am 28. und 29. 
November 2007 in Darmstadt zusammen-
gekommen waren. 

Dr. Rudolf Ridinger, Verbandsdirektor des 
VdW südwest, fasste das Ergebnis am Ende 
der zweitägigen Veranstaltung zusammen: 
Der Energieverbrauch muss weiter gesenkt 
werden. Die Potenziale hierfür sind vor-
handen. Es besteht aber die Gefahr, dass 
durch neue Gesetze Energiesparinvestiti-

onen gebremst werden. Außerdem müs-
sen alle Beteiligten umlernen. Dies gelte 
nicht nur für die Mieter und Verbraucher, 
sondern auch für die Wohnungsunter-
nehmen und Handwerker. Aufgaben also 
genug, um sich auch in zwei Jahren er-

Engagierte Wohnungsunternehmen, energetische Luftschlösser 
und wenig sparsame Verbraucher

neut zu treffen, wenn die 
nächste WIE-Konferenz 
stattfinden soll, um zu 
schauen, wie weit man 
vorangekommen ist.

Die Bundesregierung 
jedenfalls will es bei 
bloßen Appellen nicht 
belassen, wie sie am 5. 
Dezember 2007 mit ih-
rem Klimaschutzpaket 
deutlich gemacht hat. 
Darin wurden wenige Ta-
ge nach der Darmstädter 
Konferenz auch für die 
Wohnungswirtschaft vor 
allem im Wärmegesetz 
und in der Energiespar-
verordnung die Anforderungen an den 
Klimaschutz weiter hochgeschraubt – al-
lerdings ohne beim Mietrecht für Entlas-
tung zu sorgen. Und die angekündigten 
Fördermittel dürften zur Entlastung auf 
breiter Front kaum ausreichen.

Auch Dr. Andreas Troge, Präsident des 
Umweltbundesamtes, stellte beim Kon-
gress fest, die Wohnungswirtschaft könne 
und müsse durch Kraft-Wärme-Kopplung 

und den Einsatz erneuerbarer Energien 
noch stärker zum CO2-Abbau beitragen. 
Für die Refinanzierung solcher Investiti-
onen machte Troge allerdings keine Vor-
schläge. 

Ordnungsrecht kontra  
marktkonforme Anreize

Die unterschiedlichen Positionen von SPD 
und CDU wurden bei einem Streitgespräch 
zwischen dem hessischen Wirtschaftsmi-
nister Dr. Alois Rhiel und dem SPD-Bun-
destagsabgeordneten Prof. Dr. Hermann 
Scheer deutlich. Rhiel favorisiert bei der 
Energiewende einen marktkonformen 
Weg, Scheer gesetzlichen Zwang.

„Ordnungsrecht ist keine Antwort auf die 
Finanzierbarkeit“, kritisierte Karl-Heinz 
Range, Verbandsratsvorsitzender des VdW 
südwest, und erhielt Flankenschutz vom 
GdW-Präsidenten Lutz Freitag: „Wir setzen 
die Standards und sind nicht die Energiedep-
pen.“ Die Bundesregierung baue „energe-
tische Luftschlösser, in die keiner einziehen 
kann“, so auch Ridinger. Am Ende werde 
weniger energetisch saniert und nicht mehr. 
Dem Klima sei damit nicht gedient. Ridinger 
nannte es „politisch scheinheilig“, wenn die 
Politik einerseits über die Realisierung von 
3-Liter-Häusern oder gar über Passivhäuser 

Verbandsdirektor Dr. Rudolf Ridinger sieht 
die Energiesparinvestitionen durch die ge-
setzlichen Bestimmungen der Bundesregie-
rung gebremst.

Die Wohnungswirtschaft noch stärker in die 
Pflicht nehmen will Prof. Dr. Andreas Troge, 
Präsident des Umweltbundesamtes, Dessau.

Großes Potenzial beim Energiesparen sahen sowohl GdW-Präsi-
dent Lutz Freitag (l.) als auch Dr. Franz-Georg Rips, Präsident 
des Deutschen Mieterbundes, beim Verbraucher.

„Wir setzen die Standards und  
sind nicht die Energiedeppen.“

Lutz Freitag, Präsident des GdW Bun-
desverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen, Berlin
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diskutiere, andererseits aber eine Diskus-
sion um die energetische Novellierung des 
Mietrechts verweigere. Dies sei aber nötig, 
um beispielsweise zu Contracting-Lösungen 
zu kommen, die eine Finanzierung von Sa-
nierungen erheblich erleichtern könnten. 
Die Regierung diskutiere also frei nach dem 
Motto: „Es muss dringend was geschehen, 
passieren darf aber nichts“, so Ridinger.

Viele Pilotprojekte und Innovationen

Dabei hat die Wohnungswirtschaft die be-
stehenden CO2-Einsparziele längst über-
erfüllt. Und die Wohnungsunternehmen 
lassen sich auch ohne gesetzliche Vorga-
ben bereits eine ganze Menge einfallen, 
wie vor allem der Energiebedarf ihrer Be-
standsgebäude verringert werden kann.

Mit Wärmeverglasung und hochwertigem 
Dämmschutz drosseln Wohnungsunterneh-
men im Rahmen von Sanierungsprojekten 
bereits seit Jahren den Energieverbrauch 
ihrer Wohnhäuser. Und viele Unternehmen 
verwirklichen darüber hinaus ehrgeizige 
Pilotprojekte bis hin zum Passivhausstan-
dard, so z. B. die ABG FRANKFURT HOL-
DING, die bauverein AG in Darmstadt und 
die LUWOGE in Ludwigshafen. 

Andere Wohnungsunternehmen investie-
ren in Blockheizkraftwerke, Anlagen für 

regenerative Brennstoffe, montieren Solar-
zellen auf die Dächer und Wärmepumpen 
in die Keller oder haben das energetische 
Portfoliomanagement für sich entdeckt. 
Auch eine immer ausgefeiltere Anlagen-
technik erlaubt den Wohnungsunterneh-
men wertvolle Energie einzusparen. Dies 
zeigten Vorträge der Firmen Techem, Ista, 
Vaillant, Viessmann, Buderus und Clage. 
Auf der Grundlage einer mit dem VdW 
südwest vereinbarten Deklaration (siehe 
Kasten) wollen diese Unternehmen das 
Thema Energieeffizienz in der Wohnungs-
wirtschaft vorantreiben. 

Viele Projekte rechnen sich bisher aller-
dings lediglich mit staatlichen Fördermit-
teln. Zur energetischen Sanierung des Be-
standes auf breiter Front reicht das aber 
nicht aus, denn an die Mieter dürfen die 
Wohnungsunternehmen nur elf Prozent 
der Kosten weitergeben. Das aber deckt in 
vielen Fällen nicht die Kosten, was auch 
eine vom VdW südwest beim Institut Woh-
nen und Umwelt (IWU) beauftragte Studie 
zu „Energieeffizienz im Wohngebäudebe-
stand“ (s. S. 8) bestätigte.

IWU-Geschäftsführer Dieter Rebitzer 
kam am Beispiel der energetischen Sa-
nierung eines 9-Familien-Hauses zu dem 
Ergebnis, dass sich lediglich das 7-Liter-
Haus rechnet, aber auch nur dann, wenn 
der Mieter die mietrechtlich möglichen 
Modernisierungsumlagen zahlt. Derzeit 
verbrauchen noch viele Mietshäuser zwi-
schen 15 und 20 Litern pro Quadratmeter 
und Jahr. Aus Sicht von Ridinger wäre es 
sowohl wirtschaftlicher als auch effektiver 
für den CO2-Abbau, wenn die Bundesre-
gierung als Zielmarke die Verminderung 
des Energieverbrauchs auf zehn Liter, und 

Karl-Heinz Range, Vorsitzender des Verbandsrates des VdW südwest, 
betonte die Notwendigkeit von Wirtschaftlichkeit und Finanzierbar-
keit der Energiesparmaßnahmen.

Gleich mehrere Lichter gingen den verblüfften Teilnehmern bei der 
Abendveranstaltung auf.

nicht fünf Liter oder weniger anpeilen 
würde.

Mieterverhalten:  
Mehr Potenziale als gedacht

Technik ist aber nicht alles und die be-
sten technischen Lösungen scheitern nicht 
selten am Faktor Mensch. Solange Mie-
ter ihre Energieabrechnung jährlich und 
nicht monatlich erhalten und solange sie 
nicht wissen, dass der Nachbar nur halb so 
viel Energie verbraucht wie sie und den-
noch im Winter nicht friert, solange wird  
Energie verschwendet. Hier ist mehr In-
formation nötig.

Eine Untersuchung des Verbraucher-
verhaltens, die Reinhard Jank, Energie-
beauftragter der Volkswohnung GmbH 
Karlsruhe, beim Kongress präsentierte, 
unterstrich den Verdacht auf erhebliche 
Energieverschwendung seitens zahlreicher 
Mieter. Das Fazit von Jank: Die Mieter 
müssen umlernen. 

Jank will ihnen dabei helfen. Um Energie-
verschwendung zu vermeiden, setzt die 
Volkswohnung GmbH auf Transparenz. So 
werden die Mieter mit Broschüren, bei Ver-
sammlungen, über ein Internetportal und 
per E-Mail über ihren Energieverbrauch

>>

„Nicht alle Bestände lassen sich  
in Premiumqualität sanieren und 
es muss sich rechnen.“

Karl-Heinz Range, Vorsitzender des  
Verbandsrates des VdW südwest, Kassel

„Die Pläne der Bundesregierung 
dienen dem Bau von energetischen 
Luftschlössern. Da wird aber 
niemand einziehen können.“

Dr. Rudolf Ridinger, Verbandsdirektor 
des VdW südwest, Frankfurt
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Energiepolitik wird zwar in Berlin gemacht, 
aber von den Bundesländern stark beein-
flusst. So wurde beim Energiekongress WIE 
das Streitgespräch zwischen Wirtschafts-
minister Alois Rhiel (CDU) und dem SPD-
Bundestagsabgeordneten Hermann Scheer, 
der von der SPD Spitzenkandidatin zur 
Landtagswahl als Schattenminister nomi-
niert wurde, zum Thema „Neue Wege in der  
Energiepolitik?“ mit Spannung erwartet.

Die unterschiedlichen Positionen waren 
schnell klar. Während Rhiel einen markt-
konformen Weg in der Energiepolitik befür-
wortete, sprach sich Scheer für eine schnel-
le Energiewende aus, auch wenn sich dies 
heute noch nicht in jedem Fall rechne.

Die Wohnungsunternehmen versuchte 
Scheer damit zu trösten, dass bei stei-
genden Öl- und Gaspreisen erneuerbare 
Energien rasch billiger würden. Der schnel-
le Umstieg sei also anzuraten. „Wer das 
nicht macht, beißt sich in den Hintern“, 
prophezeite Scheer. Scheer forderte aber 
auch mehr Phantasie im Baugewerbe, so 
zum Beispiel die Entwicklung von ener-

Streitgespräch:  
Neue Wege in der Energiepolitik? 

gieoptimierten Bauelementen wie etwa 
Dachsysteme mit integrierten Solarzellen. 
Ebenso forderte er eine Weiterbildungsof-
fensive für Architekten und Handwerker, 
um solchen Investitionen Rückenwind zu 
verleihen. 

Der hessische Wirtschaftsminister ließ 
dies nicht unwidersprochen, warnte vor 
„ökologischen Illusionen“ und kritisierte 

die Position der Bundesregierung in der 
Energiedebatte. Es sei falsch, den Woh-
nungsunternehmen bei Sanierungsinves-
titionen vorzuschreiben, auf welchem 
Weg sie Energie einsparen sollen, dies 
übrigens der einzige Punkt, mit dem 
Scheer übereinstimmte. Die Politik schaf-
fe so Unsicherheit und die Investoren 
warteten ab, erklärte Rhiel weiter. Es sei 
ein großes Hindernis, dass bei Sanie-
rungen nur elf Prozent der Investition auf 
die Mieter umgelegt werden dürften. Das-
selbe gelte für die Regelung beim Contrac-
ting. Da müsse möglicherweise im Miet-
recht „Klarheit“ geschaffen werden, sagte 
Rhiel. �

Neue Wege in der Energiepolitik? Streitgespräch zwischen Dr. Hermann Scheer, MdB, (l.) 
und dem hessischen Wirtschaftsminister Dr. Alois Rhiel (r.), das von Verbandsdirektor  
Dr. Rudolf Ridinger moderiert wurde.

informiert. Die Idee 
dahinter: Wer wie an 
der Tankstelle sieht, 
wie die Preise steigen, 
der verzichtet auf den 
Kavalierstart an der 
Ampel oder zum Bei-
spiel auf überhöhte 
Temperaturen in Räumen, die tagsüber 
keiner nutzt. 

Auf die Ergeb-
nisse darf man 
gespannt sein, 
denn bisher ist 
das Bewusst -
sein der Ver-
braucher  für 
Energiesparen 

beim Wohnen eher schwach ausgeprägt. 
Ein Ergebnis allerdings hatte die Unter-

suchung schon während des Kongresses, 
und dies ließ aufhorchen. Im Rahmen 
eines Streitgesprächs zwischen GdW-
Präsident Lutz Freitag und Mieterbund-
Präsident Franz-Georg Rips räumte Rips 
unumwunden ein: „Im Mieterverhalten 
stecken mehr Potenziale, das hätten wir 
nicht gedacht.“�

„Wir wollen gemeinsam

π � die Transparenz zu energetischen 
Innovationen und die damit ge-
sammelten Erfahrungen verbes-
sern, um damit die Orientierung 
für gewerbliche Investoren, Eigen-
heimbesitzer und Verbraucher zu 
erleichtern. Hierdurch leisten wir 
auch einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Investitionssicherheit.

π � Wege und Referenzmodelle dar-
stellen, wie mit vorhandenen 
Investitionsmitteln größtmögliche 
Energieeinspareffekte erzielt wer-
den können.

π � die Kommunikation zwischen In-
dustrie, Dienstleistern und Inve-
storen verbessern, um damit eine 
höhere Effizienz bei der Realisie-
rung von energetisch optimierten 
Lösungen bei Neubauten und 
Modernisierungsmaßnahmen zu 
verbessern.

π � eine Plattform für einen konstruk-
tiven Dialog zwischen Politik, 
Wirtschaft und gesellschaftlichen 
Gruppen bieten.“

Auszug aus der gemeinsamen De-
klaration des VdW südwest und den 
Unternehmen Techem, Ista, Vaillant, 
Viessmann, Buderus und Clage im 
Rahmen des Energiekongresses 
WIE am 28./29. Dezember 2007 in 
Darmstadt.

Wohnen –  
Innovation – 

Energie

Deklaration

„Im Mieterverhalten stecken mehr 
Potenziale. Das hätten wir nicht 
gedacht.“

Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des 
Deutschen Mieterbundes, Berlin
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6. Kasseler Mieterforum

„Nicht ohne Ordnungsrecht“ 
Beim 6. Kasseler Mieterforum am 3. No-
vember 2007 haben sich die regionalen 
Vertreter des Mieterbundes ausführlich mit 
den aktuellen Klimaschutzdebatten ausein-
andergesetzt. Zu den Rednern zählten u. a. 
der Träger des alternativen Nobelpreises, 
Dr. Hermann Scheer, der von der SPD bei 
der nächsten Landtagswahl als Wirtschafts- 
und Umweltminister nominiert ist, sowie 
der Präsident des Deutschen Mieterbundes, 
Dr. Franz-Georg Rips.

In seinem einleitenden Statement for-
derte Scheer insbesondere den Ausbau 
der erneuerbaren Energien. Andere Bun-
desländer, insbesondere Sachsen-Anhalt, 
seien mit dem Ausbau wesentlich weiter 
vorangeschritten als Hessen. Für Hessen 
monierte er, dass hier systematisch durch 
die Regionalplanung ein Ausbau verhin-
dert werde. Er bestritt zudem, dass der 
Ausbau der Windenergie in der hessischen 
SPD umstritten sei, wie mehrfach von den 
Medien in Hessen berichtet wurde. 

Rips setzte sich in seinem Grundsatz-
referat insbesondere mit den aktuellen  

energiepolitischen Debatten auseinander. 
Dabei nahm er auch zu den umstrittenen 
Äußerungen des Bundesumweltministers 
zum geforderten Recht der Mieter zu Miet- 
senkungen, wenn der Vermieter keine 
energetischen Modernisierungen durch-
führt, Stellung.

Der Bundesumweltminister habe, so 
Rips, die Forderungen des Mieterbundes 
falsch verstanden. Die Forderungen bezö-

gen sich nicht auf ein Recht auf Mietkür-
zungen, sondern lediglich auf ein Recht 
zur Senkung von Heizkostenzahlungen, 
ohne allerdings auf ordnungspolitische 
Problematiken der Forderung oder aber 
auf Umsetzungsfragen näher einzugehen. 
Insgesamt unterstrich er die Notwendig-

keit von schärferen ordnungs-
rechtlichen Vorgaben, da sich 
ansonsten viele Vermieter ein-
fach „nicht bewegen“.

Sein Unverständnis brachte er 
zur Kritik des GdW an den Plä-
nen der Bundesregierung zum 
Ausdruck. Gerade die „ehema-
lig gemeinnützige Wohnungs-
wirtschaft“, so Rips, weise durch 
ihr Verhalten doch den Weg für 
energieeffizientere Mietwoh-
nungen. Optimistisch zeigte er 
sich allerdings zu den von ihm 
erwarteten Ergebnissen einer 
Verbändevereinbarung zum 

Wärmecontracting. Zentraler Maßstab für 
ihn sei dabei, dass die Bruttomiete unver-
ändert bleibe. �

Dr. Franz-Georg Rips,  
Präsident des Deutschen Mieterbundes

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften

Nachbarschaftshilfevereine sind  
wichtige Instrumente zur Mitgliederförderung

Am 5. Dezember 2007 fand in Bonn die 
zweite Veranstaltung im Rahmen der ge-
meinsamen Reihe „Marktplatz Wohnungs-
genossenschaften“ des VdW Rheinland 
Westfalen und des VdW südwest statt. Sie 
stand unter dem Thema „Nachbarschafts-
hilfevereine“.

In seiner Einführung betonte Dr. Rudolf 
Ridinger, Verbandsdirektor des VdW 
südwest, dass intakte nachbarschaftliche 
Netzwerke in besonderer Weise dazu bei-
tragen können, vor allem die demogra-
phische Herausforderung zu meistern. 
Dr. Heinz-Otto Weber, Geschäftsführer 
des Instituts für Genossenschaftswesen 
an der Philipps-Universität Marburg, be-
tonte, dass Nachbarschaftshilfevereine 

ein wichtiges Instrument zur Umsetzung 
des genossenschaftlichen Förderauftrages 
sind.

Die ausführlichen Praxisbeispiele von 
Karl-Heinz Range, Vorstandsvorsitzender 
Vereinigte Wohnstätten 1889 eG, Kassel, 
Thomas Möller, Prokurist Baugenossen-
schaft Freie Scholle eG, Bielefeld, Michael 
Schurich, Vorstandsmitglied Gemeinnüt-
zige Baugenossenschaft Speyer eG, so-
wie Karin Taube, Sozialarbeiterin Woh-
nungsgenossenschaft Duisburg-Süd eG, 
machten das ganze Spektrum der Arbeit 
von Nachbarschaftshilfevereinen, Dienst-
leistungen über Nachbarschaftstreffs bis 
zum Quartiersmanagement, deutlich. 

Abschließend gingen Anke Kirchhof, 
Leiterin der Abteilung Steuern des VdW 
südwest, und Stephan Gerwing, Justiziar 
und Leiter des Referates Rechtsangele-
genheiten im gemeinsamen Drei-Länder-
Büro, Bonn, auf steuerliche und recht-
liche Rahmenbedingungen von Nachbar-
schaftshilfevereinen ein.

Die Tagungsunterlagen können  
bei Ute Willems 
Tel.: 0211 1699817
Fax: 0211 1699850
E-Mail: u.willems@vdw-rw.de
zum Preis von 50 Euro zzgl. MwSt. 
bestellt werden.



Die Anhörung, an der neben dem 
VdW südwest auch Institutionen und 
Ministerien beteiligt worden waren, 
ist vom Hessischen Landtag im  
Internet unter www.hessischer- 
landtag.de > Aktuell, Stand der  
Beratungen dokumentiert.

VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest

Am 9./10., 16./17. und 23./24. November 
2007 fanden in Bad Neuenahr, Fulda und 
Münster vier Veranstaltungen im Rahmen 
der gemeinsamen Veranstaltungsreihe des 
VdW Rheinland Westfalen und des VdW 
südwest „Treffpunkt Ehrenamt in Genos-
senschaften“ statt, an denen 120 ehren-
amtlich tätige Genossenschaftsmitglieder 
teilnahmen.

Gabriele Brüggemeyer, Vorstandsmitglied 
Wohnungsverein Münster von 1893 eG, 
berichtete über eine Befragung der über 
55-jährigen Mitglieder zum Thema „Woh-
nen im Alter“. Die ermittelten Wohnbe-
dürfnisse werden nach und nach im Rah-
men des Möglichen umgesetzt.

Christoph Beutekamp, Gemeinnützige 
Wohnungsbaugenossenschaft für den 
ehemaligen Landkreis Hofgeismar eG, 
stellte die Konzeption eines Risikofrüh-
warnsystems für kleine und mittlere Woh-
nungsgenossenschaften vor. Insgesamt 27 

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften 2007 wieder ausgebucht 
Indikatoren wurden als Risiken herausge-
arbeitet.

Rechtsanwältin Melanie Hamdoune und 
Rechtsanwalt Stephan Gerwing, beide 
vom Drei-Länder-Büro beider Verbände in 
Bonn, informierten über die anstehenden 
Änderungen der Satzungen in Umset-
zung der zum 18. August 2006 in Kraft 
getretenen Novelle des Genossenschafts-
gesetzes. Sie gingen insbesondere auf die 
freiwilligen Satzungsbestimmungen – wie 
die „Cooling-off-Periode“ – ein.

Hans-Joachim Palm, Referent für Betriebs-
wirtschaft im Drei-Länder-Büro, erläuterte 
die Kapitalflussrechnung als Ergänzung 
des Jahresabschlusses einer Wohnungsge-
nossenschaft. Anhand eines Fallbeispiels 
stellte er die Ermittlung der verschiedenen 
Cash-flows vor.

In einem von Dr. Gerhard Jeschke, Refe-
rent für Genossenschaftswesen im Drei-

Länder-Büro, moderierten Workshop dis-
kutierten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Produkte und Dienstleistungen 
im Rahmen des sozialen Managements.

In einem weiteren Vortrag behandelte Chris- 
toph Bretz, Referent für Technik im Drei-
Länder-Büro, den Energieausweis, indem er 
u. a. die Vorgehensweise bei der Ermittlung 
des bedarfsorientierten und des verbrauchs-
orientierten Ausweises vorstellte.

In einem weiteren Workshop diskutier-
te Mohammed Inam, Forum für inter-
kulturelle Arbeit im EBZ – Europäisches 
Bildungszentrum, Bochum, über die täg-
liche Arbeit mit nichtdeutschen Mietern 
(Migranten). 

Aufgrund des nach wie vor großen Interes-
ses an dieser langjährigen Veranstaltungs-
reihe wird der „Treffpunkt Ehrenamt in 
Genossenschaften“ auch in diesem Jahr 
wieder viermal veranstaltet. �

Gesetzentwurf vom Hessischen Landtag abgelehnt

Eigentum vor Klimaschutz 
Mit den Stimmen der CDU und SPD wurde 
der Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung 
des hessischen Nachbarschaftsgesetzes  
abgelehnt. Die Grünen hatten darin gefor-
dert, bei Gebäuden auf der Grundstücks-
grenze auch ohne die Zustimmung des be-
troffenen Nachbarn eine bis zu 25 cm tief in 
dessen Luftraum eingreifende Dämmung 
zu erlauben.

Bislang ist ohne eine Zustimmung des 
Nachbarn eine Dämmung von Gebäuden 
in Grenzbebauung nicht möglich. Mit dem 
Gesetzentwurf (Drucksache 16/7459) hätte 
sich die Duldung von untergeordneten 
Bauteilen, wie z. B. einer Wärmedämmung, 
erreichen lassen.

Duldungspflicht einschränken

Der VdW südwest hatte sowohl in der 
schriftlichen wie auch in der mündlichen 
Anhörung Ende November 2007 die Ziel-

setzungen des Entwurfes ausdrücklich be-
grüßt. Allerdings hatte der Verband darauf 
hingewiesen, dass die angestrebte Dul-
dungspflicht einen nicht unerheblichen 
Eingriff in das Grundrecht des Grund-
stückseigentümers bedeute. 

Da zugleich kein ausdrücklicher Bezug zu 
energetischen Maßnahmen im Bestand im 
Text vorgesehen war, hatte der Verband 
erhebliche Zweifel an der Zweckmäßig-
keit der Formulierung. Der VdW südwest 
hatte deshalb eine gesetzliche Norm an-
gemahnt, wonach sich der Umfang der 
nachbarrechtlichen Duldungspflicht al-
lein daran orientiert, ob die vorgesehenen 
Maßnahmen zu Energieeffizienzsteige-
rungen beitragen.

Änderung angenommen

Der Rechtsausschuss des Landtages hatte 
diesbezüglich noch einen Änderungsan-

trag der Grünen mit den Stimmen der 
FDP bei Stimmenthaltung von CDU und 
SPD angenommen. Dieser beinhaltet,  
die Duldung nur „zum Zwecke der Däm-
mung bestehender Bauten“ vorzusehen. 

Der Mehrheit von CDU und SPD war  
der Eingriff in das Eigentumsrecht aber 
auch unter dieser Beschränkung zu gra-
vierend. Der Gesetzentwurf wurde des- 
halb im Ausschuss wie im Plenum abge-
lehnt.
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Interessante Veranstaltungen

Aktuelles Genossenschaftsrecht 

Am 28. Februar 2008 findet in Bo-
chum die vierte Tagung im Rahmen 
der gemeinsamen Veranstaltungsreihe 
„Aktuelles Genossenschaftsrecht“ des 
VdW Rheinland Westfalen und des VdW 
südwest statt.

Die für diesen Tag im VM (Ausgabe 
Nr. 12/1 Dezember 2007/Januar 2008) 
angekündigte Veranstaltung „Aktuelles 
Mietrecht“ wird aus aktuellem Anlass 
auf den 12. Juni 2008 verschoben. 

Im Mittelpunkt der Tagung 
„Aktuelles Genossenschafts-
recht“ werden u. a. Rechtsfra-

gen stehen, mit denen die 
Wohnungsgenossenschaften 
bei Zahlungsschwierigkeiten 
und finanziellen Problemen 
ihrer Mitglieder zunehmend 

konfrontiert werden (z. B. 
Drittgläubigerkündigungen und Mit-
gliederinsolvenzen). 

Darüber hinaus werden Fragen und 
Problemstellungen behandelt, die an-
lässlich der neuen Mustersatzung des 
GdW vermehrt an die Verbände heran-
getragen worden sind.

Schließlich soll auf ausgewählte Einzel-
fragen aus dem Genossenschaftsrecht 
eingegangen werden, die in der prak-
tischen Arbeit der Wohnungsgenossen-
schaften und damit auch in der Bera-
tungspraxis beider Verbände verstärkt 
eine Rolle spielen.

Nähere Informationen im gemein-
samen Drei-Länder-Büro des  
VdW Rheinland Westfalen und des 
VdW südwest 
bei Stephan Gerwing 
Tel.: 069 97065-178 
E-Mail:  
stephan.gerwing@vdwsuedwest.de

Fachforum  
Wohnungswirtschaft aktuell

Der VdW südwest veranstaltet gemein-
sam mit der Südwestdeutschen Fach-
akademie der Immobilienwirtschaft am 
10. und 11. März 2008 in Bad Dürkheim 
wieder ein Fachforum Wohnungswirt-
schaft aktuell.

Die Veranstaltung dient als Wissens- 
und Kommunikationsplattform für das 
gesamte Spektrum der Wohnungswirt-
schaft, in der über veränderte Gesetze 
und Rahmenbedingungen informiert 
wird und die sich daraus ergebenden 
praktischen Konsequenzen für die 
Wohnungswirtschaft dargestellt wer-
den. Die Tagung hat folgende aktuelle 
Themenschwerpunkte: 

π  �Änderungen im Finanz- und Steu-
errecht 

π  �Asset /Portfolio Management in der 
Praxis 

π  �Unternehmensleitbild
π  �Personalentwicklung durch Mitarbei-

termotivation

Die Teilnahmegebühr für die Veranstal-
tung beträgt 395 Euro, für jede weitere 
Person aus dem gleichen Unternehmen 
345 Euro.

Weitere Informationen und Anmel-
dung bei der Südwestdeutschen 
Fachakademie
Tel.: 0611 379756
E-Mail: info@sfa-immo.de

Gesundes Wohnen –  
Trinkwasser, Schimmel, Baustoffe

Wuchernde Schimmelpilze, ausgasende 
Bau- und Bauhilfsstoffe oder Asbest- 
fasern in Wohnräumen belasten die 
Atemluft und schädigen Bewohner und 
Besucher. Eine mögliche Schadstoffbe-
lastung zu erkennen und zu beseitigen, 
steht im Mittelpunkt der nächsten 
Tagung in der gemeinsamen Veranstal-
tungsreihe „Technik in der Wohnungs-

wirtschaft“ des VdW Rheinland West-
falen und des VdW südwest am 9. April 
2008 in Mainz.

Die Veranstaltung „Gesundes Wohnen“ 
will informieren und einen Dialog da-
rüber anbieten, 

π � in welchen Bauteilen beim Moderni-
sieren mit Schadstoffen zu rechnen 
ist, 

π � wie diese sicher erkannt werden 
können, 

π � wie bei einer konkreten Belastung 
vorzugehen ist

π � und wie Gesundheitsgefährdungen 
vermieden werden können. 

Darüber hinaus soll über die Aussage-
kraft der verschiedenen Umweltzeichen 
aufgeklärt werden. Außerdem werden 
Informationen zur umweltmedizini-
schen Bedeutung von innenraumluft-
relevanten Stoffen, zum Energiepass 
und zu Schimmelpilzen in Innenräu-
men gegeben.

Es gibt fast immer Alternativen zu 
schadstoffbelasteten Materialien, die 
meistens nicht einmal teurer sind. 
Richtig angewendet können Belästi-
gungen oder gar gesundheitliche Belas-
tungen der Mieter vermieden werden.

Nähere Informationen im gemein-
samen Drei-Länder-Büro des  
VdW Rheinland Westfalen und des 
VdW südwest  
bei Christoph Bretz 
Tel.: 0211 16998-328144
E-Mail: c.bretz@vdw-rw.de
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Ausführliche Informationen sind bei 
den Wohnungsbauförderungsstellen 
zu erhalten.

Gemeinnützige Wohnungs- und  
Siedlungsbaugenossenschaft eG, Korbach

Silberne Ehrennadel für Heinz Sierke
Nach 30-jähriger Tätigkeit 
bei der Gemeinnützige 
Wohnungs- und Sied-
lungsbaugenossenschaft 
eG, Korbach, wurde am  
30. Oktober 2007 Heinz 
Sierke verabschiedet. Zu-
letzt war er Mitglied des 
Vorstandes und hatte in 
dieser verantwortlichen 
Position mit großem En-
gagement die Geschicke 
der Genossenschaft im 
wohnungswirtschaft -
lichen Sektor geprägt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Heinz-
Willi Brocke, würdigte Sierkes Verdienste 
um das Unternehmen, insbesondere seine 
Impulse für die Genossenschaft im tech-
nischen Bereich als ehemaliger Stadtbau-
amtsleiter. Dr. Heinz Jürgen Schirduan, 
Prüfungsdirektor des VdW südwest, zeich-

nete ihn in An-
erkennung für 
eine jahrzehn-
telange ehren-
amtliche Arbeit 
zum Wohle der 
Mitglieder und 
der Genossen-
schaft mit der 
silbernen Eh-
rennadel des 
VdW südwest 
aus.

Der Bürger-
meister der 

Stadt Korbach, Klaus Friedrich, bezeichnete 
Sierke als „Glücksfall für die Stadt“, da er 
stets darum bemüht gewesen war, bezahl-
baren und qualitativ hochwertigen Wohn-
raum für die Mieter zu bieten – und das bei 
Sicherstellung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Genossenschaft.�

(v. l. n. r.) Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied Ulrich Schultze, Aufsichtsratsvorsitzen-
der Heinz-Willi Brocke, Jutta Sierke, Heinz 
Sierke, Vorstandsmitglied Egon Döhrung, 
VdW-Prüfungsdirektor Dr. Heinz Jürgen 
Schirduan, Vorstandsmitglied Karl Westmeier

Dem VdW südwest 
wurde mitgeteilt

π  �Die Wohnbau-Genossenschaft 
„Heimatfriede“ eG, Frankfurt, teilt 
mit, dass in der Nachfolge des ver-
storbenen Vorstandsvorsitzenden 
Dr. Hermann Klammer der Auf-
sichtsrat Michael Blüchardt in den 
Vorstand gewählt hat. 

π � Bei der Frankfurter Wohnungs-
Genossenschaft eG, Frankfurt, 
wurde – wie erst nach Redaktions-
schluss des VerbandsMagazins 
12/1, Dezember 2007/Januar 2008 
bekannt geworden – die Bestel-
lung von Andreas Cless in den 
Vorstand aufgehoben.

Aus den Mitglieds-
unternehmen

Weiter Förderung von Sozialwohnungen im Bestand

Das hessische Wirtschaftsministerium möch-
te auch weiterhin durch die Erlaubnis der 
verbundenen bzw. mittelbaren Belegung von 
Ersatzwohnungen den sozialen Wohnungs-
neubau fördern. Insbesondere im südhes-
sischen Verdichtungsgebiet soll mit diesem 
Instrument Wohnraum für Haushalte mit 
geringem Einkommen bereitgestellt werden.

Neben der unmittelbaren Belegung sieht 
das Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) 
auch die Möglichkeit der „verbundenen“ 
und der „mittelbaren“ Belegung vor.

Im Mietwohnungsbauprogramm 2006 
wurde erstmals die Möglichkeit einge-
räumt, im südhessischen Verdichtungs-
raum bei der Neubauförderung auch die 
mittelbare Belegung anzuwenden. Bei die-
ser Belegung werden mit der Landesförde-
rung keine Belegungs- und Mietbindungen 

Verbundene oder mittelbare Belegung von Ersatzwohnungen
an Neubauwohnungen begründet, sondern 
ersatzweise ausschließlich an Wohnungen 
im vorhandenen, nicht oder nicht mehr 
gebundenen Wohnungsbestand.

Förderzulassung ohne Begründung

Da im südhessischen Verdichtungsraum 
auch zukünftig preiswerter Wohnraum 
schwer zu finden sein wird, lässt das Mi-
nisterium für dieses Gebiet die mittelbare 
Belegung bei der Förderung des Mietwoh-
nungsbaus ohne besondere Begründung 
zu. In anderen Regionen Hessens bedarf 
es dazu weiterhin einer entsprechenden 
Begründung.

Kriterien für die Ersatzwohnung

Die Ersatzwohnung darf keinen Bin-
dungen unterliegen und muss frei sein. 

Sie muss zudem einen angemessenen 
Ausgleich für die Neubauförderung  
ohne Bindungen darstellen.

Da Bestandswohnungen in der Regel 
gegenüber Neubauwohnungen nicht 
gleichwertig sind, ist eine Bewertung 
der Bestandswohnung erforderlich  
und durch die jeweilige Gemeinde vor-
zunehmen. Ausgangspunkt für die 
Bewertung ist die Wohnungsgröße.  
Danach sind Lage, Ausstattung, Miethö-
he sowie Raumzahl zu berücksichtigen. 
Bad und Zentralheizung sollten vorhanden 
sein. Die Bindungsdauer soll mindestens 
20 Jahre betragen.

Personalia
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Verband und Gremien/Jubiläen

VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest:  
Gemeinsame Termine 2008

Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgemeinschaften

Kooperations-Ausschuss Drei-Länder-Büro (DLB) 
	 Dienstag, 03.06., 15.00 Uhr	 Bitburg

Gemeinsame Sitzung der Verbandsräte 
	 Dienstag, 08.04., 16.00 Uhr	 Frankfurt

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Genossenschaften 
	 Dienstag, 06.05., 15.00 Uhr	 Frankfurt 
	 Donnerstag, 20.11., 13.00 Uhr	 Düsseldorf

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Technik 
	 Do.–Sa., 29.–31.05.	 Maastricht

	 Mi./Do., 19./20.11.	 Köln

Arbeitskreis  
„Privatisierung von Wohnungsbeständen“ 
	 Erste Sitzung im Frühjahr	 Bonn 
	 Zweite Sitzung im Herbst	 Bonn

Arbeitskreis „Europa“ 
	 (i. V. m. VdW saar) 
	 Weitere Sitzungen noch nicht terminiert

Arbeitsgemeinschaft  
rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen  
π 	 �Vollversammlung 

Dienstag, 01.04., 11.00 Uhr	 Speyer 
Dienstag, 04.11., 10.00 Uhr	 Koblenz

π 	 �Arbeitsausschuss 
Dienstag, 04.03., 10.00 Uhr	 Koblenz 
Donnerstag, 25.09., 10.00 Uhr	 Mainz

Tagungen/Kongresse/Veranstaltungen

Preisverleihung VdWeb-Bewerb 
	 Freitag, 29.08.	

Daseinsvorsorge sichern in Stadt und Land 
	 (i. V. m. Innenministerium Rheinland-Pfalz u. a.) 
	 Dezember	 Rheinland-Pfalz

Veranstaltungsreihen

Aktuelles Steuerrecht 
π 	 �1. Tagung 2008 

Mittwoch, 28.05., 10.00 Uhr	 Bochum

π 	 �2. Tagung 2008 
Mittwoch, 19.11., 10.00 Uhr	 Bochum

Aktuelles Mietrecht 
π 	 �1. Tagung 2008 

Donnerstag, 12.06., 10.00 Uhr	 Bonn

π 	 �2. Tagung 2008 
Mittwoch, 24.09., 10.00 Uhr	 Wiesbaden

Aktuelles Wohneigentumsrecht 
	 Mittwoch, 05.11., 10.00 Uhr	 Köln

Technik in der Wohnungswirtschaft 
π 	 �Einsatz alternativer Energien 

Mittwoch, 27.02., 10.00 Uhr	 Bochum 
Mittwoch, 03.09., 10.00 Uhr	 Wiesbaden

π 	 �Wohngesundheit – Trinkwasser, Schimmel, Baustoffe 
Mittwoch, 09.04., 10.00 Uhr	 Mainz 
Donnerstag, 23.10., 10.00 Uhr 	 Bochum

Aktuelles Genossenschaftsrecht 
	 Donnerstag, 28.02., 10.00 Uhr	 Bochum

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften 
π 	 �Altersvorsorge 

Donnerstag, 04.12., 10.00 Uhr	 Bonn

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften 
π 	 �1. Treffpunkt 2008 

Fr./Sa., 24./25.10.	 Münster

π 	 ��2. Treffpunkt 2008 
Fr./Sa., 24./25.10.	 Münster

π 	 �3. Treffpunkt 2008 
Fr./Sa., 07./08.11.	 Bad Neuenahr

π 	 �4. Treffpunkt 2008 
Fr./Sa., 14./15.11.	 Kassel

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft 
π 	 �1. Treffpunkt 2008 

Fr./Sa., 16./17.05.	 Hessen

π 	 �2. Treffpunkt 2008 
Fr./Sa., 07./08.11.	 Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

Jubiläen von Mitgliedsunternehmen 

März 2008

110 Jahre  
25. März 2008 
Fuldaer Spar- und Bauverein eG,  
Fulda 

60 Jahre  
23. März 2008 
Gemeinnützige Baugenossenschaft eG, 
Hadamar

60 Jahre  
27. März 2008 
Gemeinnützige Siedlungsgenossen-
schaft eG, Bad Hersfeld



La
nd

es
au

sg
ab

e 
H

es
se

n

VerbandsMagazin  •  2/08

28 Landesausgabe HessenVerband und Gremien

VdW südwest: Termine 2008
Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgruppen

Verbandsrat 
 	� Dienstag, 12.02., 10.00 Uhr	 Frankfurt 

Dienstag, 08.04., 14.00 Uhr	 Frankfurt 
Dienstag, 10.06., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
Dienstag, 19.08., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 08.09., 16.00 Uhr	 Darmstadt 
Dienstag, 25.11., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Prüfungsausschuss 
	� Montag, 11.02., 15.00 Uhr	 Frankfurt 

Dienstag, 08.04., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 09.06., 15.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 18.08., 15.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 24.11., 15.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Genossenschaften 
 	� Dienstag, 19.02., 10.00 Uhr	 Gießen 

Dienstag, 23.09., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Kapitalgesellschaften 
 	� Termine in Vorbereitung

Fachausschuss für Hausbewirtschaftung 
 	� Mittwoch, 02.04., 10.00 Uhr	 Ludwigshafen 

Eine weitere Sitzung im Herbst

Fachausschuss für Recht 
 	� Mittwoch, 27.02., 10.00 Uhr	 Zweibrücken 

Mittwoch, 11.06., 10.00 Uhr	 Wiesbaden 
Mittwoch, 22.10., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Steuern 
 	 Mittwoch, 16.04., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
 	 Weitere Termine in Vorbereitung

Fachausschuss für Planung und Technik 
 	 Donnerstag, 28.02., 13.30 Uhr 
 	 Donnerstag, 10.04., 13.30 Uhr 
 	 Donnerstag, 14.08., 13.30 Uhr

Fachausschuss für Berufliche Bildung und Personalentwicklung 
 	 Dienstag, 04.03., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
 	 Donnerstag, 04.09., 10.00 Uhr

Fachausschuss für Eigentum 
 	 Mittwoch, 16.04., 10.00 Uhr	 Darmstadt 
 	 Mittwoch, 29.10., 10.00 Uhr

Fachausschuss für EDV und Organisation 
 	 Termine in Vorbereitung

Arbeitskreis Vorbereitung des  
6. Gemeinsamen Genossenschaftstages 2008 
 	 Termine in Vorbereitung

Arbeitskreis Zukunft gestalten 
 	 Termine in Vorbereitung

Arbeitsgruppe Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 	 Termine in Vorbereitung

Tagungen/Kongresse/Veranstaltungen

π 	 6. Gemeinsamer Genossenschaftstag 
	� (i. V. m. vier weiteren Verbänden der Wohnungswirtschaft) 

Di. – Do., 06. – 08.05.	 Frankfurt

π 	 Workshop Change-Management 
	 Montag, 18.06.

π 	� Verbandstag 
 Mo. – Mi., 08. – 10.09.	 Darmstadt

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

Verbandsrat

Mehr Transparenz bei  
Wartungsleistungen für Aufzüge 
In seiner Sitzung am 27. November 2007 
beschäftigte sich der Verbandsrat mit den 
Ergebnissen der Untersuchungen des 
Verbandes von Wartungsleistungen und 
Wartungsverträgen bei Aufzügen. Weiteres 
zentrales Thema waren die Folgen der Kli-
maschutzdebatte für die Wohnungswirt-
schaft. In der Sitzung wurde zudem die 
Bestellung von Verbandsdirektor Dr. Rudolf 
Ridinger um fünf Jahre bis Ende 2013 ver-
längert.

Der Verband hatte einige Beispiele von 
Aufzugsverträgen und Aufzugsleistungen 
durch externe Experten näher untersuchen 

lassen. Auffallend war dabei insbesonde-
re bei Vollwartungsverträgen ein häufig 
ungünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Zudem zeigten sich die Verbandsratsmit-
glieder überzeugt, dass durch mehr Trans-
parenz bei den Preisen und Leistungen 
auf den entsprechenden Märkten bessere 
Bedingungen zu erzielen sind. Ungüns-
tige Preis-Leistungs-Verhältnisse seien auf 
einen nicht ausreichend funktionierenden 
Wettbewerb zurückzuführen. Nicht selten 
seien zudem durch günstige Vertragsum-
stellungen, ohne realen Leistungsverlust, 
Preisreduktionen von 30 Prozent zu er-
zielen. Schließlich sollte bei den Verträgen 

und deren Umsetzung auch mehr Augen-
merk auf die Möglichkeiten des Anbie-
terwechsels gelegt werden. Der Verband 
wird deshalb weitere Aktivitäten starten, 
um die Transparenz auf diesen Märkten 
zu erhöhen. 

Intensiv diskutiert wurden zudem die 
Folgen der klimatischen Ziele der Bun-
desregierung. Besonders problematisiert 
wurde vor dem Hintergrund des vom 
VdW südwest beim IWU in Auftrag gege-
benen Gutachtens (s. S. 8) die Wirtschaft-
lichkeit von energetischen Maßnahmen 
im Bestand.�
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Genossenschaftsausschüsse des VdW Rheinland Westfalen  
und des VdW südwest tagten gemeinsam

Erste Erfahrungen mit  
der neuen Mustersatzung 
Am 22. November 2007 fand in Bonn eine 
gemeinsame Sitzung des Genossenschafts-
ausschusses des VdW Rheinland Westfalen 
und des Fachausschusses für Genossen-
schaften des VdW südwest statt.

Ein Schwerpunkt war der Stand der Um-
setzung der neuen Mustersatzung für 
Wohnungsgenossenschaften. Von den so 
genannten „optionalen Regelungen“ –  
wie beispielsweise die Zulassung inves-
tierender Mitglieder – hat bisher kaum 
eine Wohnungsgenossenschaft Gebrauch 
gemacht. Die meisten Genossenschaften 
werden ihre Satzungen im laufenden Jahr 
ändern. 

Weiter befasste man sich mit dem in 
jüngster Zeit häufiger auftauchenden Pro-
blem, dass eine Anwaltskanzlei im Auftrag 

des Gläubigers eines Genossenschafts-
mitgliedes die Kündigung der Mitglied-
schaft gemäß § 66 Genossenschaftsgesetz 
vorgenommen hat. Im Zusammenhang 
mit einer solchen Drittgläubigerkündi-
gung stellt sich die Frage nach der Kündi-
gung des Dauernutzungsvertrages, da die 
Nutzung einer Wohnung gemäß Muster-
satzung an die Mitgliedschaft gebunden 
ist. Da es noch keine höchstrichterliche 
Rechtsprechung des BGH gibt, ist davon 
auszugehen, dass die Gläubigerkündigung 
alleine wohl nicht zur Kündigung des Dau-
ernutzungsverhältnisses nach § 573 BGB 
berechtigt.

Abschließend wurde das vom Verein Woh-
nen in Genossenschaften e.V., Münster, 
herausgegebene Buch „Leben in Nachbar-
schaften“ vorgestellt.�

Fachausschuss für Planung und Technik

Mit PAUL gesichert älter werden 
Die aktuelle Energiediskussion und „Assisted 
Living“, das (elektronisch) unterstütze Woh-
nen, waren die Schwerpunkte der Sitzung des 
Fachausschusses für Planung und Technik 
des VdW südwest am 13. Dezember 2007 in 
Kaiserslautern.

Die Ausschussmitglieder trafen sich bei der 
BAU AG Kaiserslautern im gerade fertig 
gestellten Gebäude in der Albert-Schweitzer-
Straße.

In diesem modernisierten Gebäude –  
20 barrierefreie Wohnungen – hat die 
BAU AG auch ein Konzept zum unter-
stützten Wohnen umgesetzt, das von der  
TU Kaiserslautern zusammen mit Woh-
nungsunternehmen entwickelt wurde.

PAUL ist der Name dieses Konzeptes (ab-
geleitet von Persönlicher Assistent für Un-
terstützes Leben). Gemeint ist damit ein 
handliches Display, über das Fenster, Rol-
läden, Türen, Herd, Licht etc. und darüber 

hinaus ganz persönliche Dinge gesteuert 
werden können.

Die Akzeptanz bei den Bewohnern ist aus-
gesprochen hoch. Dies resultiert jedoch aus 
der Tatsache, dass die BAU AG aus einer 
großen Bewerberzahl die richtigen Mieter 
aussuchen konnte.

In der Nutzungsphase wird PAUL von der 
TU Kaiserslautern weiter betreut. Die hier-
bei zu gewinnenden Erkenntnisse werden 
mit Spannung erwartet.

Den zweiten Schwerpunkt der Ausschusssit-
zung bildeten die Vorhaben der Bundesre-
gierung zum Klimaschutz. Das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) und 
die schärferen Anforderungen der Energie-
einsparverordnung 2009 wurden vorgestellt 
und diskutiert. Fazit: Für neue Gebäude sind 
die Anforderungen wirtschaftlich erfüllbar, 
für die Verbesserung der Bestände sind ge-
zielte Fördermaßnahmen unerlässlich.�

Wenige Tage vor Verabschiedung des 
Klimaprogramms der Bundesregie-
rung waren es energiepolitische The-
men, die in der Sitzung des Fachaus-
schusses für Kapitalgesellschaften 
des VdW südwest am 20. November 
2007 in Ludwigshafen eine zentrale 
Rolle spielten.

Angesichts der verschärften Ge-
setzeslage wird für die Wohnungs-
wirtschaft das energetische Portfo-
liomanagement immer wichtiger. 
Es ist nach Ansicht der Teilnehmer 
folglich anzunehmen, dass diejeni-
gen Investitionen in den Beständen 
zurückgestellt werden, die keinen 
positiven „return on investment“ 
versprechen.

Interesse an weiteren Informationen 
löste ein Kurzreferat zu der noch 
weitgehend unbekannten neuen 
Regelung eines einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums (SEPA) 
aus. Um den Zahlungsverkehr eu-
ropaweit anzugleichen, sollen die 
nationalen Lastschriftverfahren ab 
2011 wegfallen. Dann gelten statt 
Kontonummer und Bankleitzahl nur 
noch IBAN und BIC.

Diskutiert wurde zudem eine vom 
Bundesbauministerium in Auf-
trag gegebene Regelung, die keine 
Empfehlung zum Verkauf von Woh-
nungsbeständen gibt.

Weiter wurden das Jahressteuer-
gesetz sowie die Zinsschrankenre-
gelung und die EK02-Problematik 
diskutiert.

Chancen durch 
energetisches 

Portfolio- 
management

Fachausschuss für 
Kapitalgesellschaften



Immobilien Zeitung,  
09.12.2007

Frankfurter  
Allgemeine Zeitung,  
07.12.2007
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Betriebskosten

Die Kosten der Öltankreinigung sind im 
Wohnraummietverhältnis keine Betriebs-
kosten, die formularmietvertraglich auf den 
Mieter umgelegt werden können. Dies ent-
schied das Amtsgericht (AG) Speyer.

Gegenstand des Rechtsstreits war die Po-
sition Öltankreinigung, welche die Ver-
mieterin auf die Mieterin anteilig für die 
Abrechnungsperiode 2004/2005 umge-
legt hatte.

Die Mieterin lehnte die Zahlung dieses 
Betrages mit dem Hinweis darauf ab, es 
handele sich bei den Kosten für die Öl-
tankreinigung nicht um Betriebskosten, 
sondern um nicht um-
lagefähige Instandset-
zungskosten.

Dieser Auffassung ist 
das AG Speyer gefolgt. 
Es verdeutlichte, dass 
Betriebskosten nur 
laufend entstehende, 
d. h. regelmäßig an-
fallende Kosten seien, 
die dem Eigentümer 
an dem Grundstück 
oder durch den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch des Gebäudes oder der Wirt-
schaftseinheit, der Nebengebäude, Anla-
gen und Einrichtungen und des Grund-
stückes entstehen. 

Es verwies hierzu auf die aktuelle Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), 
der entschieden hatte, dass Betriebskosten 
jedenfalls dann als regelmäßig anzusehen 
seien, wenn sie in vierjährigen Intervallen 
entstünden (vgl. Urteil vom 14.02.2007, 
Az.: VIII ZR 123/06 – www.bundesge-
richtshof.de).

Letzteres war im vom AG Speyer entschie-
denen Fall gerade nicht gegeben, da die 
letzte Öltankreinigung im Jahre 1999 er-
folgte und nicht dargelegt wurde, wann die 
vorletzte Reinigung erfolgte. Das Gericht 
kam deshalb zu dem Schluss, dass die 
Öltankreinigungskosten nicht regelmäßig 
anfielen.

Es äußerte auch grundsätzliche Bedenken 
daran, Kosten, die in einer derart lang-

Kosten der Reinigung des Öltanks 
fristigen Periode anfielen, in nur einer 
Abrechnungsperiode auf die Mieter um-
zulegen. Derartige Kosten sollten allenfalls 
über mehrere Jahre verteilt auf die Mieter 
umgelegt werden können, was auch recht-
lich zulässig sei. 

Dies konnte nach Ansicht des Gerichts 
jedoch letztlich dahinstehen, da es sich bei 
den Kosten der Öltankreinigung ohnehin 
nicht um Betriebskosten, sondern um In-
standsetzungskosten handele, die auf den 
Mieter nicht umgelegt werden können. 

Mit der Tankreinigung solle die Ver-
schlammung sowie eine Verkrustung 

und Zusetzung 
des Tanks und 
der Zuleitungs-
rohre verhindert 
werden, um eine 
ordnungsgemäße 
Funktion der An-
lage dauerhaft zu 
sichern. Im Vor-
dergrund stehe 
daher die Erhal-
tung der Gebäu-
detechnik, womit 

der Vermieter alleine eine ihm obliegende 
Pflicht erfülle. Die vorbeugende Vermei-
dung von Funktionsstörungen komme 
zwar auch dem Mieter zugute, jedoch nur 
mittelbar, indem er vor Heizungsausfällen 
und damit verbundenen Unannehmlich-
keiten bewahrt werde. Dieser Vorteil rücke 
im Vergleich zu der Erfüllung der Vermie-
terpflichten jedoch in den Hintergrund. 
Aufgrund dessen handele es sich nicht um 
Betriebskosten.

Dieses Ergebnis werde dadurch verstärkt, 
dass die Reinigungskosten nur Folge einer 
vertragsgemäßen Benutzung seien und 
deshalb der Wartung unterfielen (Urteil 
des AG Speyer vom 03.09.2007, Az.: 33 C 
126/07; WuM 2007, S. 575).

Anmerkung

Die Entscheidung des AG Speyer kann 
nicht in allen Punkten überzeugen. Die von 
ihm herangezogenen Argumente dafür, 
dass es sich um nicht umlegbare Instand-
haltungskosten handelt, können unter Be-

rücksichtung der selbst vom erkennenden 
Gericht angewendeten BGH-Rechtspre-
chung zu der Überprüfung von Elektro-
anlagen (vgl. Urteil vom 14.02.2007, Az.: 
VIII ZR 123/06 – www.bundesgerichtshof.
de) keinen Bestand haben.

Der BGH hatte dort ausgeführt, dass auch 
bei Maßnahmen, bei denen die Verkehrssi-
cherungspflicht des Vermieters im Vorder-
grund steht und keine vorweggenommene 
Mängelbeseitigung erfolgt, von Betriebs-
kosten und nicht von Kosten der Instand-
haltung auszugehen sei. Dem widerspricht 
die Argumentation des AG Speyer. 

Weiterhin ist die Entscheidung auch des-
wegen bedenklich, da die Überbürdung 
von Wartungskosten – trotz anderweitiger 
Anhaltspunkte in der verordnungsrecht-
lichen Grundlage – als unzulässig ange-
sehen wird.

Im Ergebnis ist der Entscheidung des AG 
Speyer jedoch deswegen zuzustimmen, 
weil die Vermieterseite im Gerichtsver-
fahren versäumt hatte, darzulegen, in 
welchen zeitlichen, regelmäßigen Abstän-
den die Öltankreinigung erfolgte. Davon, 
dass diese Kosten Betriebskosten, also 
regelmäßig anfallende Kosten seien, 
konnte das Gericht daher nicht überzeugt 
werden.�

Das Amtsgericht Bad Neuenahr 
hat in seiner Entscheidung vom 
23.05.2007 (Az.: 3 C 177/07) fest-
gestellt, dass der Mieter, der aus 
der Mietwohnung auszieht, ohne 
seinem Vermieter seine neue An-
schrift mitzuteilen, sich gegenüber 
einer Betriebskostennachforderung 
nicht auf den Ablauf der Jahresfrist 
des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB berufen 
darf.

Mitteilung der 
neuen Anschrift

Betriebskostenrecht
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„Praxisprojekt Zukunft Wohnen 07“ lautete das gemeinsame Projekt der WBG Lünen eG und 

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Es ist das dritte Projekt 

der vom VdW Rheinland Westfalen angestoßenen Kooperation zwischen Hochschulen und Woh-

nungswirtschaft, das den Studierenden an der RWTH Aachen wieder die Ausbildung im Themen-

feld „Planen und Bauen im Bestand“ an realistischen Rahmenbedingungen ermöglichen soll.

Praxisprojekt Zukunft Wohnen 07 

32 Projekte

Für das Praxisprojekt im Sommersemester 
2007 stellte die WBG Lünen eG die „Blu-
mensiedlung“ zur Verfügung, die Ende der 
50er- und in den 60er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts erstellt wurde und etwas au-
ßerhalb des Stadtkerns Lünens liegt.

Die WBG Lünen eG versprach sich von 
der Kooperation mit den Lehrstühlen für 
Wohnbau, Planungstheorie und Städtebau/
Landesplanung der RWTH Aachen und 
dem ILS NRW (Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung und Bauwe-
sen des Landes Nordrhein-Westfalen) neue 
Denkanstöße für diese beinahe „typische“ 
Nachkriegswohnsiedlung mit ca. 600 Woh-
nungen, um deren Bestände zukunftsge-
recht weiterentwickeln zu können. 

Aufgabenstellung

Es ging für die Studierenden darum, ein 
zukunftsfähiges „Entwicklungsprofil“ zu 
erarbeiten, das die nachhaltige Qualität der 
Immobilie herausarbeitet und der WBG 

Lünen eG eine Grundlage für konkrete 
Investitions- und Planungsentscheidungen 
liefert. Es sollten vier Themenschwerpunkte 
bearbeitet werden 

π � Wohnqualität und Nachfrage 
π � Städtebauliche Fragestellungen
π � Hochbauliche Fragestellungen
π � Architekturconsulting.

Für die „Blumensiedlung“ ergaben sich 
sehr verschiedene planerische und archi-
tektonische Fragestellungen, die vom Auf-
bau eines langfristigen Entwicklungshori-
zonts für die kommenden Jahrzehnte bis 
zu konkreten Sanierungsschritten an den 
Gebäudebeständen reichten. Daher wurde 
die Bearbeitung des Bestandes auf verschie-
denen Planungsebenen verfolgt, denen  
eine Analysephase vorgeschaltet war.

Hierzu gehörte im ersten Schritt die Unter-
suchung des örtlichen Wohnungsmarktes, 
des Stadtteils und des Gebäudebestandes. 
Ziel war die gemeinschaftliche Erstellung 

einer fundierten SWOT-Analyse (Strenghts 
[Stärken], Weaknesses [Schwächen], Op-
portunities [Chancen], Threats [Gefahren]), 
die im Folgenden allen Projektteilnehmern 

als gemeinsame Basis für die individuelle 
Ideenfindung und unterschiedliche Kon-
zeptansätze diente. 

Projektteilnehmer

Das Interesse bei den Studierenden war so 
groß, dass sich zwei bis drei Studierende zu 
kleinen Projektgruppen zusammenschlos-
sen. Entstanden sind so insgesamt elf Pro-
jekte mit Titeln wie „3-Phasen-Wohnen“, 

WBG Wohnungsbaugenossenschaft Lünen eG und RWTH Aachen

Richtungswechsel – bestehende Querriegel mit ungünstigen Wohnungsgrundrissen werden  
abgerissen. Neubauten ersetzen den verlorenen Wohnraum durch moderne Gebäude mit  
zukunftsfähigen Zuschnitten.

Verbesserung privater Freiräume durch  
private Außenbereiche

Neue Gestalt in alter Siedlung – Fassaden-
darstellung der Neubauten
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„Einheitliche Individualität“ oder „Park-
siedlung“, die mit gleicher Ausgangssitua-
tion verschiedene Lösungsansätze verfolgt 
haben. Drei der elf Lösungsansätze werden 
im Folgenden vorgestellt.

π  Projekt „Richtungswechsel“

Im Projekt „Richtungswechsel“ der Bearbei-
terinnen Rebecca Hertz und Dietlind Schälte 
wurden durch eine großräumliche Analyse 

wertvolle Standortpotenziale der Siedlung 
erfasst und in der Folge ein Maßnahmen-
paket, das die strategische Entwicklung der 
Siedlung im Laufe der kommenden dreißig 
Jahre ermöglicht, erarbeitet.

Hierzu gehörte die Neugestaltung von 
„Adressen“ am Siedlungsrand, verschie-
dene Maßnahmen zur Aufwertung und 
Neugestaltung des Außenraums sowie die 
Integration neuer Wohngebäude, die die 
Siedlung für weitere Zielgruppen am Woh-
nungsmarkt öffnen sollen.

π � Projekt „Community Blumensiedlung“

Das Projekt „Community“ der Bearbeite-
rinnen Josefine Beenke und Verena Dolfus 
setzt seinen Schwerpunkt in der Neugestal-
tung verschiedener gemeinschaftlicher Be-
gegnungsebenen innerhalb der Siedlung.

Community – Begegnungsebene „Gemeinschaftshaus“ in der Siedlung und virtuell im Internet

Ziel dieser Maßnahmen war es, vorhandene 
Potenziale innerhalb der Siedlung, die sich 
bisher durch eine an sich funktionierende 
Nachbarschaft auszeichnen, weiter zu stei-
gern und der Destabilisierung der Siedlung 
durch die zu erwartende demographische 
Entwicklung vorzubeugen.

Dabei agiert das Projekt auf zwei Ebenen. 
Einerseits wird durch die Neuplanung eines 
Gemeinschaftshauses innerhalb eines der 

Gebäude des Siedlungsbestandes eine „re-
ale Begegnungsebene“ für Bewohner und 
Besucher geschaffen. Daneben wurde eine 
neue Website für die Siedlung geschaffen, 
die ein virtuelles Portal für die Bewohner 
sowie interessierte Außenstehende gene-
riert. 

π  Projekt „Dreiklang“

Das Projekt „Dreiklang“ der Bearbeiter 
Christoph Wieczorek und Christian Ritter 
beschäftigt sich mit dem Thema junge Fa-
milien und setzt sich das Ziel, die Blumen-
siedlung durch hochwertige Fassaden und 
Grundrisse für diese Bevölkerungsgruppe 
attraktiv zu machen.

Die Studenten wollen das Wohnangebot 
so ändern, dass es für verschiedene Mie-
tertypen attraktiv und das Abwandern von 

Mietern verhindert wird. Sie setzen auf  
einen Dreiklang der Qualitätsverbesse-
rung für den zukünftigen Wohnungs-
markt: Gebäudeerschließung, Wohnungs-
grundrisse und privater Außenraum.

Hochwertige Projektansätze 
beeindruckten

Rainer Heubrock, Geschäftsführender 
Vorstand der WBG Lünen, ist mit den 

Ergebnissen des 
„Praxisprojekts 
Zukunft Wohnen 
07“ sehr zufrie-
den. „Schon die 
Ergebnisse der  
ersten Analysen 
der RWTH Aachen 
haben gezeigt , 
mit welch großer 
Sorgfalt, außeror-
dentlicher Neu-
gier und hohem 
Engagement die 
Studierenden an 
die nicht leicht zu 
lösende Aufgabe herangegangen sind.“ 
Und er resümiert für die WBG-Verant-
wortlichen: „Der ,bunte Strauß‘ hochwer-
tiger Projektansätze hat uns sehr beein-
druckt.“�

Rainer Heubrock,  
Geschäftsführender  
Vorstand der WBG  
Lünen eG

Die Blumensiedlung heute – Leben im Grünen mit wenig Verkehr und entwicklungsfähiger Bausubstanz
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Christof Henn, Geschäftsführer der GSG, 
ist nach dem zweiten vollständigen Abrech-
nungsjahr mit der neuen Technik überaus 
zufrieden. Schon in diesem Monat kann 
die zusätzlich genutzte Gas-Brennwerthei-
zung, die bei Temperaturen unter -5° Celsius 
zugeschaltet wird, wieder zurückgefahren 
werden. Bis zum nächsten Winterbeginn 
lassen sich die Neuwieder Seniorenwoh-
nungen dann wieder ausschließlich mit 
der Wärme aus der Tiefe heizen, die durch 
einen elektrobetriebenen Wärmetauscher 
auf die notwendige Temperatur gebracht 
wird. So werden 90 Prozent der Jahres- 
energie durch die beiden Grundwasser-
wärmepumpen und eine Abluftwärme-
pumpe sichergestellt.

Das Wärme-Wasser wird mit einem Rohr-
system aus zwei Brunnen hinter den Re-
sidenzen gefördert. Sie sind lediglich 18 
Meter tief. Zwei weitere Brunnen nebenan 
geben das abgekühlte Wasser wieder an den 
Untergrund zurück, nachdem es die Wär-
mepumpen durchlaufen hat. So bleibt die 
unterirdische Wassermenge immer gleich, 
so wie es die obere Wasserbehörde will.

Die GSG Neuwied macht sich dabei eine 
geologische Besonderheit zu Nutze. Das 
„Neuwieder Becken“ verfügt über große 
unterirdische Wasserbestände. Unter der 
Stadt Neuwied liegt ein abgetrennter Arm 
des Altrheins. Dessen Temperatur sorgt 
dank Wärmetauscher im Fall der Senioren-
residenzen für 90 Kilowatt Wärme. Den im 
Winter notwendigen Rest von bis zu 50 Kilo-
watt liefert dann der Gas-Brennwertkessel.

„Für Neubauten ist die Nutzung von er-
neuerbaren Energien mittlerweile Pflicht“, 
sagt Christof Henn. Für jeden einzelnen 
der 3.340 Quadratmeter Wohnfläche an 
Neuwieds Rheinstraße muss er monatlich 
26 Cent an Heiz- und Warmwasserkos-
ten kalkulieren. Häuser mit zeitgemäßer 
Dämmung aus dem Bestand der GSG be-
nötigen gemeinhin 65 bis 70 Cent. Ältere 
Gebäude ohne Dämmung landen leicht 
bei Quadratmeterkosten von 90 Cent für 
Heizwärme und warmes Wasser. Dass Geo- 
thermie unter den Bedingungen weiter 
steigender Öl-, Gas- und Strompreise zu-
nehmend attraktiver wird, lässt sich nach 
dieser Rechnung leicht vorstellen.

Allerdings macht Christof Henn darauf 
aufmerksam, dass die notwendige Wirt-
schaftlichkeit des neuen Systems noch 
nicht automatisch und in jedem Fall ge-
währleistet werden kann. Im Fall der Neu-
wieder Seniorenresidenzen haben Planer 
Andreas Will aus Ransbach-Baumbach 

und die Fachleute der GSG die Chance 
genutzt, einen Neubau gleich auf die neue 
Technik hin auszurichten. 

Das beginnt natürlich mit der Dämmung, 
die im vorliegenden Fall die Bedingungen 
eines Niedrigenergiehauses erfüllt. Der 
Vergleichswert liegt hier bei einem Heizöl-
verbrauch von 4,5 Litern pro Quadratmeter 
und Jahr.

Geothermische Beheizung erfordert zu-
dem Flächen-, also im Idealfall Bodenhei-
zungen, die mit niedrigen Vorlauftempera-
turen auskommen. „Wärmepumpen sind 
nämlich kein Allheilmittel. Sie müssen im 
Gesamtsystem von Haus und Heizung ge-
sehen werden“, erläuterte Planer Andreas 
Will. Denn Heizungssysteme, die deutlich 
mehr als 50 Grad Vorlauftemperatur zur 
Erwärmung der Räume benötigen, treiben 
die Stromkosten der elektrischen Wärme-
pumpen sonst so in die Höhe, dass sich 
das Gesamtsystem nicht mehr rechnet.

GSG Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH

Eigentlich für Laien nur schwer vorstellbar, doch Grundwassertemperaturen von acht bis 

15° Celsius reichen aus, um in Neuwied 63 neu errichtete hochmoderne Seniorenwoh-

nungen über einen großen Teil des Jahres zu beheizen. Dabei helfen zwei elektrisch betrie-

bene Wärmepumpen. Mit dem am 17. November 2005 in Betrieb genommenen System 

erweist sich die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) Neuwied als Vorreiterin in der 

Zukunftstechnologie der Nutzung von Geothermie-Quellen. 

Vorreiter bei Nutzung von Erdwärme – 
Grundwasser wärmt Seniorenwohnungen

Blick in die Heizungsanlage des Hauses 
Rheinstraße 46

Die Wärmepumpe ist das energiesparende 
Herz der Heizung.
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Planer Will empfiehlt ein Verhältnis von 
mindestens drei zu eins zwischen geo-
thermischer und herkömmlicher Energie, 
um die notwendige Wirtschaftlichkeit zu 
gewährleisten. Im Beispiel von Neuwied 
liegen die Verhältnisse sogar noch güns-
tiger, nämlich bei eins zu vier. Damit wer-
den nur 25 Prozent der benötigten Energie 
aus herkömmlichen (und damit teuren) 
Quellen benötigt.

Fachleute haben errechnet, dass sich ei-
ne Wasserwärmepumpen-Anlage wie in 
Neuwied grundsätzlich erst ab einer Wär-
memenge von 25 Kilowatt rechnet. Das 
entspricht einer Mindestfläche von 500 
Quadratmetern beheizter Raum. Damit 
ist die Nutzung dieses Verfahrens für 
Ein- und Zweifamilienhäuser ebenso wie 
für kleinere Mietwohnungseinheiten also 
noch nicht wirtschaftlich.

Als Alternative für Neubauten dieser Grö-
ßenordnung wird – zumindest für die 
Regionen mit milderem Klima, etwa in 
Deutschlands Südwesten – die Prüfung 
der Bedingungen für den Einsatz einer 
Luft-Wärmepumpe empfohlen.

Projekte 35

Zufriedene Bewohner, auch wegen der güns-
tigen Heizkosten, und ihr Haus Rheinstraße 
46 vom Rheinufer aus fotografiert

Die Gas-Brennwertheizung heizt nur in den 
kältesten Winterwochen mit.

Behaglichkeit verbreitet der Innenhof 
des Gebäudes.

Balkonszene an der Rheinstraße – und der Blick, 
den die Bewohner auf den Rhein genießen

Alles über Geothermie

Geothermie wird die Wärmeenergie ge-
nannt, die unterhalb der Erdoberfläche ge-
speichert ist. Um welche unvorstellbaren 
Größenordnungen es dabei geht, macht 
eine Information der Geothermischen 
Vereinigung deutlich: Danach strahlt die 
Erde aus ihrem Innern rund vier mal 
mehr Energie in den Weltraum ab, als die 
gesamte Menschheit zurzeit verbraucht.

Die Erdtemperatur nimmt in Mittel-
europa um rund drei Grad Celsius je 
100 Meter Tiefe zu.

Um Erdwärme zu nutzen, werden Son-
den in die Tiefe gebohrt. Das kann in-
zwischen bis zu einigen tausend Metern 
tief gehen. Und Forschungsprojekte 
haben noch größere Tiefen im Visier.

Geothermie wird auf unterschiedliche  
Weise nutzbar gemacht. Wie im Fall 
Neuwied ist es möglich, Grundwasser-
reservoirs „anzuzapfen“, teilweise auch 
schon wenige Meter unter der Erdober-
fläche.

An Stellen, die trocken sind, aber über 
Aushöhlungen verfügen, wird auch die 
so genannte „Hot-Dry-Rock“-Technik 
angewandt: Dabei wird kaltes Wasser 
über Rohre in die Tiefe gepumpt und – 
nachdem es sich dort erhitzt hat – über 
weitere Rohre wieder an die Erdober-
fläche gepumpt.

Nach Erhebungen der Geothermischen 
Vereinigung nutzen in Deutschland 
derzeit etwa 50.000 bis 60.000 Ge-
bäude eigene und verhältnismäßig 
kleine Erdwärmesysteme zum Heizen. 

Größere geothermische Heizanlagen 
liefern rund 80 bis 100 Megawatt. Aber 
das ist erst der Beginn. Fachleute haben 
errechnet, dass in Deutschland bis zu 
29 Prozent des Wärmebedarfs allein 
schon mit Thermalwasser aus dem Un-
tergrund gedeckt werden können.

Das Bundestagsbüro für Technikfolgen-
abschätzung hat zudem errechnet, dass 
sich Deutschlands gesamter Strombe-
darf theoretisch 600-fach mit den ver-
schiedenen geothermischen Verfahren 
decken ließe.

In Nordrhein-Westfalen intensivieren und 
koordinieren das Forschungszentrum 
Jülich, die Universität und die Fachhoch-
schule Bochum derzeit ihre Bemühungen 
um neue Erkenntnisse auf diesem Gebiet.

In Mecklenburg-Vorpommern arbeitet 
das erste geothermische Kraftwerk,  
weitere Anlagen sind im Bau.

Besonders Rheinland-Pfalz setzt auf 
diese Technologie. Umweltministerin 
Margit Conrad will das Land zu einer 
„Referenzregion für Geothermie“ ma-
chen. Dabei hilft das neue Geothermie-
kraftwerk Landau, das noch im Frühjahr 
2008 Strom mit Hilfe zweier 150 bis 
170 Grad heißer Thermalquellen in 
3.000 Metern Tiefe produzieren soll. Ab 
Herbst wird Rheinland-Pfalz auch den 
ersten Geothermischen Ressourcen-At-
las vorlegen. Dann können Wohnungs-
unternehmen und einzelne Hauseigen-
tümer feststellen, ob in erreichbarer 
Nähe eine Quelle für nutzbare Erdwär-
me verfügbar ist.
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Lohnsteuer

Neuregelung bei Arbeitgeberdarlehen
Gewährt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer ein Darlehen zu einem marktüblichen 
Zinssatz, erlangt der Arbeitnehmer keinen 
lohnsteuerlich zu erfassenden Vorteil. Das 
BMF-Schreiben vom 13. Juni 2007 regelt 
sowohl die inhaltliche als auch die zeitliche 
Anwendung der neuen Rechtsprechung.

Bisherige lohnsteuerliche Behandlung

Zur Ermittlung 
geldwerter Vor-
te i le  aus der 
Zinsverbilligung 
von Arbeitgeber-
darlehen hat die 
Finanzverwal -
tung eine Ver-
einfachungsre-
gelung getroffen  
(R 31 Abs. 11 LStR). 
Steuerpflichtig 
sind danach Zins-
ersparnisse nur, 
wenn das Darle-
hen, ggf. zusam-
men mit anderen 

Arbeitgeberdarlehen, die Kreditsumme 
von 2.600 Euro übersteigt. Abzustellen ist 
auf den Darlehensbetrag, der sich am En-
de des jeweiligen Lohnzahlungszeitraums 
ergibt. Übersteigt er die Freigrenze von 
2.600 Euro, sind Zinsersparnisse lohn-
steuerpflichtig. Von einer Zinsersparnis 
ist auszugehen, soweit der Effektivzins 
des einzelnen Darlehens fünf Prozent un-
terschreitet. 

Änderung durch die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofes

Zu Arbeitslohn führen Vorteile, die dem 
Arbeitnehmer aus einem zinsverbilligten 
Arbeitgeberdarlehen zufließen. Gewährt 
der Arbeitgeber allerdings das Darlehen 
zu einem marktüblichen Entgelt, fehlt es 
an einer objektiven Bereicherung.

Neu ist, dass der Bundesfinanzhof (BFH) 
für die Frage, ob eine Zinsverbilligung vor-
liegt, auf den günstigsten Zinssatz abstellt, 
den Banken für vergleichbare Darlehen 
im fraglichen Zeitraum von ihren Kunden 
verlangen. Dieser, an der Untergrenze lie-
gende Zinssatz, ist der Maßstabszins, der 

sich nach der Bewertungsvorschrift des § 8 
Abs. 2 Satz 1 EStG als der um übliche Preis-
nachlässe geminderte Endpreis ergibt.

Die in den Lohnsteuer-Richtlinien enthal-
tene Vereinfachungsregelung ist danach 
nicht als Bewertungsvorschrift, sondern 
als Nichtaufgriffsgrenze bzw. Nichtbean-
standungsregelung zu sehen. Ein geld-
werter Vorteil kann durch R 31 Abs. 11 
LStR nicht begründet werden. Aus diesem 
Grund ergibt sich kein lohnsteuerpflichti-
ger Sachbezug bei Arbeitgeberdarlehen, 
denen ein Zinssatz von weniger als fünf 
Prozent zugrunde liegt, solange bei ver-
gleichbaren Bankdarlehen ebenfalls keine 
höheren Zinsen anfallen. 

Die Freigrenze von 2.600 Euro kommt 
nicht mehr zur Anwendung.

Anwendungsschreiben des 
Bundesfinanzministeriums

Das BMF hat ein Anwendungsschreiben 
zur lohnsteuerlichen Behandlung von 
geldwerten Vorteilen herausgegeben, das 
zum einen den Grundsätzen der neuen 
BFH-Urteile Rechnung trägt, gleichzeitig 
aber eine vereinfachte Wertermittlung an-
hand der von der Deutschen Bundesbank 
veröffentlichten Effektivzinssätze zulässt.

Das BMF-Schreiben, das in allen noch 
offenen Fällen anzuwenden ist, bestimmt 
die lohnsteuerliche Behandlung von Ar-
beitgeberdarlehen nach folgenden Grund-
sätzen:

Grundsatz der 
Einzelbewertung

Bei Arbeitgeberdarlehen bemis-
st sich der geldwerte Vorteil nach 
dem Unterschiedsbetrag zwischen 
dem marktüblichen Zinssatz und 
dem Zins, den der Arbeitnehmer 
im konkreten Einzelfall zu zahlen 
hat. Hierbei ist auf den Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses abzustellen. Der 
bei Vertragsabschluss maßgebliche 
Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit 
des Darlehens zugrunde zu legen, 
sofern kein variabler Zinssatz ver-
einbart wird.

Vereinfachungsregelung

Für die Feststellung des marktüblichen 
Zinssatzes im Einzelfall beinhaltet das 
BMF-Schreiben mit Blick auf die prak-
tischen Bedürfnisse des Lohnsteuerver-
fahrens eine dreistufige Vereinfachungs-
regelung.

Danach darf zunächst die Bewertung 
nach den von der Deutschen Bundesbank 
veröffentlichten Effektivzinssätzen erfol-
gen. Dabei handelt es sich um gewichtige 
Durchschnittssätze, die für die einzelnen 
Arten von Krediten, etwa für Wohnungs-
baudarlehen oder Konsumentenkredite, 
und für die jeweilige Darlehenslaufzeit 
monatlich gesondert festgestellt und unter 
www.bundesbank.de/statistik (Rubrik Zin-
sen/Tabellen/EWU-Zinsstatistik) veröf-
fentlicht werden. Es sind die unter „Neuge-
schäft“ abgedruckten Zinsen maßgeblich, 
die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
zuletzt veröffentlicht worden sind.

Von dem sich hiernach ergebenden Ef-
fektivzinssatz darf im zweiten Schritt ein 
Abschlag von vier Prozent vorgenommen 
werden, um der BFH-Rechtsprechung 
Rechnung zu tragen, nach der auf den 
günstigsten Zinssatz abzustellen ist (sog. 
Untergrenzenzinssatz). Dieser Maßstabs-
zinssatz ist der lohnsteuerlichen Behand-
lung für die Gesamtlaufzeit des Arbeitge-
berdarlehens zugrunde zu legen, sofern 
kein variabler Zinssatz vereinbart worden 
ist.

Unabhängig von der Zahlungs-
weise der Zinsen, monatlich oder 
jährlich, berechnet sich schließlich 
die Zinsverbilligung, und damit 

der lohnsteuerliche geldwerte 
Vorteil, in dem der 
Unterschiedsbetrag 

zwischen dem Maß-
stabszinssatz und dem 

Effektivzinssatz des Ar-
beitgeberdarlehens auf 

die jeweilige Darlehens-
summe angewendet wird. 

Auch die Vereinfachungsre-
gelung kann bereits in allen 

noch offenen Fällen angewen-
det werden.
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Beispiel

Ein Arbeitnehmer erhält im Mai 2007 ein 
Arbeitgeberdarlehen in Höhe von 10.000 
Euro. Es wird eine fünfjährige Laufzeit des 
Kredits und für den vierteljährlich zu zah-
lenden Zins ein Zinssatz von zwei Prozent 
pro Jahr vereinbart.

Der bei Vertragsabschluss im Mai 2007 
von der Deutschen Bundesbank für Kon-
sumentenkredite mit Zinsbindung von 
bis zu fünf Jahren veröffentlichte Effektiv-

zinssatz (Erhebungszeitraum März 2007) 
beträgt 5,81 Prozent. Nach Abzug eines 
Abschlages von vier Prozent ergibt sich 
ein Maßstabszinssatz von 5,58 Prozent. 
Die Zinsverbilligung beträgt somit 3,58 
Prozent, für die sich ein lohnsteuerpflich-
tiger geldwerter Vorteil von 89,50 Euro 
im Vierteljahr errechnet. Der Betrag von 
89,50 Euro unterliegt im jeweiligen Mo-
nat der Zinszahlung, mit den übrigen 
Barbezügen, dem Lohnsteuerabzug nach 
den für laufenden Arbeitslohn geltenden 
Regeln.

Die Ermittlung geldwerter Vorteile bei Arbeit-
geberdarlehen nach den BFH-Urteilen ist als 
Nichtbeanstandungsgrenze zu verstehen und 
stellt keine Festsetzung von Durchschnitts-
werten i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG dar. Für 
die Ermittlung des geldwerten Vorteils bei 
zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehen gilt statt-
dessen der Grundsatz der Einzelbewertung, 
die sich aus der allgemeinen Bewertungsvor-
schrift des § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG ergibt. Als 
Folge hieraus können Vorteile aus zinsver-
billigten Arbeitgeberdarlehen im Rahmen 
der 44 Euro-Grenze steuerfrei bleiben.�

Körperschaftsteuer

Organschaften im kommunalen Bereich  
mit dauerdefizitären Gesellschaften problematisch
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil 
vom 22. August 2007 (Az.: IR 32/06) zur 
außerbetrieblichen Sphäre einer Kapitalge-
sellschaft – verdeckte Gewinnausschüttung 
und Vorteilsausgleich bei strukturell dauer-
defizitärem kommunalen Eigenbetrieb im 
Organkreis – entschieden.

Die Begründung einer Organschaft zwi-
schen verschiedenen kommunalen Eigen-
betrieben in der Rechtsform einer GmbH 
als Organgesellschaften und einer kom-
munalen Holding-GmbH als Organträge-
rin ist grundsätzlich nicht als missbräuch-
liche Gestaltung im Sinne von § 42 Abs. 1 
AO anzusehen (BFH vom 14.07.2004, I R 
9/03, BFHE 207, 142).

Der Senat hält auch unter der Geltung des 
so genannten Halbeinkünfteverfahrens da-
ran fest, dass eine Kapitalgesellschaft aus 
körperschaftsteuerlicher Sicht über keine 
außerbetriebliche Sphäre verfügt 

Das Unterhalten einer strukturell dauerde-
fizitären kommunalen Gesellschaft ohne 

Verlustausgleich und ggf. ohne angemes-
senen Gewinnaufschlag durch die Gesell-
schafterin (Trägerkörperschaft) führt re-
gelmäßig zur Annahme einer verdeckten 
Gewinnausschüttung.

Der ordentliche und gewissenhafte Ge-
schäftsleiter einer Organgesellschaft darf 
den Gesellschaftern auch dann keine Ver-
mögensvorteile zuwenden, wenn seine 
Handlungsweise für den Organträger von 
Vorteil wäre. Der Vorteilsausgleich muss 
sich zwischen der Kapitalgesellschaft und 
ihrem Gesellschafter vollziehen.

Kommunale Wohnungsunternehmen 
könnten nach Zahlung der Abgeltungs-
steuer auf EK 02-Bestände zukünftig ver-
stärkt über Organschaften mit anderen 
kommunalen Unternehmen nachdenken. 
Dem Abschluss eines Ergebnisabfüh-
rungsvertrages steht nach Abgeltung des 
EK 02-Bestandes nicht mehr die körper-
schaftsteuerliche Ausschüttungsbelastung 
gem. § 38 KStG (auf den EK 02-Bestand) 
entgegen.

Allerdings stellt die Finanzverwaltung hö-
here Anforderungen an die Verrechnung 
von Gewinnen und Verlusten in einem 
kommunalen Organschaftsverbund. Wür-
de beispielsweise eine dauerdefizitäre 
Gesellschaft ihre Verluste mit Gewinnen 
einer anderen kommunalen Gesellschaft 
(z. B. Wohnungsgesellschaft) verrechnen, 
könnte die Finanzverwaltung diesen Tat-
bestand als verdeckte Vorteilsgewährung 
werten. In dem vorgenannten Urteil vom 
22. August 2007 wird für eine dauerde-
fizitäre kommunale Gesellschaft ein Ver-
lustausgleich durch die Gesellschafterin 
(Kommune) erwartet.

Das BFH-Urteil und weitere Literatur 
(BStR 2007, S. 1421 ff. und Der Be-
trieb 2007, S. 2540 ff.) zum Thema 
werden auf Anfrage bei 
Jürgen Gnewuch 
Tel.: 0211 16998-28 
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de 
zur Verfügung gestellt.

Lohnsteuer

Lohnsteuer-Richtlinien werden angepasst
Die Anpassung der geltenden Lohnsteuer-
Richtlinien 2005 an die Entwicklung des 
Einkommensteuerrechts ist u. a. wegen 
der Rechtsänderungen aus den seit 2005 
ergangenen Gesetzen erforderlich. Zudem 
erfordert auch die Berücksichtigung der 
neueren Rechtsprechung und der zwischen-

zeitlichen Verwaltungsentscheidungen die 
Neufassung einzelner Vorschriften.

Des Weiteren muss die Richtlinienstruk-
tur nach den Paragrafen des EStG (ent-
sprechend den Einkommensteuer-Richtli-
nien 2005) neu gegliedert werden. In An-

lehnung an die Rechtsprechung muss 
beispielsweise der Oberbegriff „Auswärts-
tätigkeit“ neu aufgenommen und der  
steuerfreie Mindestbetrag für ehrenamt-
liche Tätigkeiten (2.100 Euro p. a., rückwir-
kend ab dem 1. Januar 2007) angepasst 
werden. �
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Bundesrat stimmte zu

Jahressteuergesetz 2008 in Kraft getreten
Mit Rundschreiben vom 16. November 
2007 hatten der VdW Rheinland Westfalen 
und der VdW südwest ihre Mitgliedsunter-
nehmen über das Jahressteuergesetz 2008 
– insbesondere zur Abgeltungsteuer auf 
EK 02-Bestände – informiert, dem der Bun-
desrat am 30. November 2007 erwartungs-
gemäß in der vom Bundestag verabschie-
deten Fassung zustimmte. Das Gesetz ist 
mit der Veröffentlichung im Bundesgesetz-
blatt 2007, Teil I, Nr. 69 vom 28. Dezember 
2007, S. 3150 ff. in Kraft getreten. 

Ein umfangreiches Rundschreiben der 
Verbände an ihre Mitglieder zur EK 02- 
Thematik (Musterformulierungen für den 
Antrag auf Altregelung u. W.) befindet sich 
in Vorbereitung.

Auch der Hauptfachausschuss (HFA) des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer hat sich 
in seiner Sitzung am 4. und 5. Dezember 
2007 mit den bilanziellen Konsequenzen 
der Nachversteuerung der EK 02-Beträge 
beschäftigt. Der HFA geht davon aus, dass 
es sich bei der Verpflichtung zur Abgeltung 
der EK 02-Bestände wegen der grund-

sätzlichen Regelung zur Leistung in zehn 
Jahresraten um eine Rentenverpflichtung 
handelt, so dass die Verbindlichkeit nach 
§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB generell mit dem 
Barwert anzusetzen ist.

Das heißt nicht nur bei der vorfälligen, 
sondern auch der normalen Abgeltung 
kommt es zu einer Abzinsung der Steu-
erverbindlichkeit. Allerdings ist bezüglich 
des Zinssatzes vom Durchschnittszinssatz 
für finanzielle Verpflichtungen mit einer 
zehnjährigen Laufzeit auszugehen, sodass 
sich der Abzinsungssatz von dem gesetz-
lich vorgesehenen in Höhe von 5,5 Prozent 
unterscheiden kann. 

Zum anderen geht der HFA erfreulicher-
weise davon aus, dass alle Körperschaften, 
die nach § 34 Abs. 16 KStG antragsberech-
tigt sind, keine Verbindlichkeit für die 
Nachsteuer zum 31. Dezember 2007 zu 
passivieren haben, wenn sie den Jahres-
abschluss vor dem 30. September 2008 
aufstellen, da sie in der Lage sind, noch bis 
zum 30. September 2008 den Antrag zu 
stellen. Das heißt, der Antrag muss nicht 

bis zur Bilanzaufstellung gestellt sein oder 
zumindest ein Vorschlag der Geschäfts-
führung bzw. des Vorstandes vorliegen, 
dass der Antrag gestellt werden soll. Wird 
der Antrag von grundsätzlich berechtigten 
Körperschaften bis zum 30. September 
2008 nicht gestellt, ist die Verbindlichkeit  
aus der Abgeltungsteuer dann entweder im 
Jahresabschluss 2007 (soweit die Aufstel-
lung nach dem 30.09.2008 erfolgt) oder im 
Jahresabschluss 2008 zu berücksichtigen. 

Des Weiteren hat sich der Fachausschuss 
Steuern beim GdW mit der Frage beschäf-
tigt, welche Gremien im Unternehmen 
hinsichtlich der Antragstellung auf Altre-
gelung gemäß § 38 KStG befasst werden 
sollten. Bei Kapitalgesellschaften sollte ein 
Beschluss der Gesellschafterversammlung 
eingeholt werden. Bei Genossenschaften 
dürfte eine gemeinsame Beratung und 
Beschlussfassung von Vorstand und Auf-
sichtsrat ausreichend sein, wenn nicht 
Besonderheiten hinzukommen, die eine 
Beschlussfassung in der General- oder 
Vertreterversammlung sinnvoll erschei-
nen lassen.�

Erbschaftsteuer- und Bewertungsrecht

Reform vom Bundeskabinett verabschiedet
Das Bundeskabinett hat am 11. Dezember 
2007 den Gesetzentwurf zur Reform des 
Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts ver-
abschiedet. Er sieht vor allem Änderungen 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer- 
sowie des Bewertungsgesetzes vor. 

Nach dem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 7. November 2006 ist 
die bisherige Erhebung der Erbschaftsteu-
er nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, 
weil der Besteuerung der verschiedenen 
Gruppen von Vermögen (Betriebsvermö-
gen, Grundvermögen, Anteile an Kapi-
talgesellschaften und land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe) nicht die tatsäch-
lichen Verkehrswerte zugrunde gelegt 
werden und diese Ungleichbehandlung 
dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht. 
Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, spä-

testens bis zum 31. Dezember 2008 eine 
Neuregelung zu treffen.

Mit der Reform wird deshalb das Ziel ver-
folgt, die Bewertung der verschiedenen 
Vermögensgruppen einheitlich am gemei-
nen Wert auszurichten. 

Die Bewertung von Grundvermögen für 
Zwecke der Erbschaftsteuer soll 
künftig in einem neuen Sechs-
ten Abschnitt des BewG geregelt 
werden (§§ 157, 176 ff. BewG-E).  
Die Wertermittlung soll in An-
lehnung an die Wertermitt-
lungsverordnung typisierend 
erfolgen. Die Details werden in 
einer Rechtsverordnung geregelt, 
deren Entwurf allerdings noch 
nicht vorliegt. 

Das neue Erbschaftsteuer- und Bewer-
tungsrecht tritt am Tag nach der Verkün-
dung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt 
in Kraft und ist ab diesem Stichtag anzu-
wenden. Für Erwerbe von Todes wegen 
im Zeitraum ab 1. Januar 2007 bis zum 
Inkrafttreten des Gesetzes soll ein An-
tragswahlrecht zur Anwendung des neuen 
Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 

eröffnet werden.

Für die Bewertung von Grundvermö-
gen für Zwecke der Grunderwerbsteu-
er in Sonderfällen (z. B. im Fall von 
Umwandlungen, also auch Ver-
schmelzungen von Wohnungsunter-
nehmen) soll der bisherige Vierte 

Abschnitt des BewG, also die §§ 138 – 
150 BewG, unverändert maßgebend 
bleiben.�
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Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare März 2008

03.03.2008 Hamburg Erfolgsfaktoren in Wohnungsgenossenschaften erkennen  
und fördern

Iris Beuerle

04.03.2008 Hannover Instandhaltungsmanagement – wo stecken Ihre Optimierungs-
potenziale?

Dr. Norbert Raschper

04.03.2008 Wiesbaden Workshop: Balanced Scorecard Norman Diehl

05.03.2008 Bad  
Bramstedt

Buchhaltung in der WEG-Verwaltung Kerstin Bonk

05.03.2008 Hannover Beschwerdemanagement: Beschwerden sind eine Chance Stefan Stanjek

05.03.2008 Mainz Korruption und Vorteilnahme in der Wohnungswirtschaft Karl-Herbert Günter

06.03.2008 Bochum Bautechnik rund um die Bad- und Strangsanierung Thomas Haasch

06.03.2008 Hamburg Weiterbildung „Experte/-in für Sozialmanagement“,  
Modul 7: Aktives, soziales Beschwerdemanagement

Sabine Petter

06.03.2008 Hannover Geschäftsbriefe korrekt schreiben nach DIN 5008 und der  
Rechtschreibreform

Ilse Kämmer

07.03.2008 Bochum Aktuelle WEG-Rechtsprechung: Erste Reaktionen aus  
Rechtsprechung und Literatur

Detlef Wendt

07.03.2008 Hamburg Weiterbildung „Experte/-in für Sozialmanagement“,  
Modul 8: Nachbarschaftsförderung

Sabine Petter

11.03.2008 Bochum Datenschutz-Update Holger Koch

11./12.03.2008 Bochum Erfolgreich vermieten und verkaufen durch kundengerechte 
Ansprache

Ines Manzel

12.03.2008 Bochum Forderungsmanagement, Urkundenprozess und Insolvenz Detlef Wendt

12.03.2008 Bochum Rasen, Rotstift und Rabatt – Alternativen zum Sparen um jeden 
Preis in der Pflege und Unterhaltung von Außenanlagen

Detlev Emkes

13.03.2008 Mainz Grundlagen der WEV Horst Griesmeier

18.03.2008 Wiesbaden Persönlichkeitstraining Barbara Lindermann

19.03.2008 Mainz Technische Wohnungsverwaltung in der Praxis Ulrike Wolff-Böhme

26.03.2008 Mainz Erfolgreiche Karriereplanung: Effektiv lernen/Prüfungsstress 
vermeiden

Peer Ulf Slapnicar

27.03.2008 Mainz Erfolgreiche Karriereplanung: Bewerbertraining/Job Knigge Barbara Lindermann,
Hedda Werner

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• �in Bochum:  
Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510

• �in Düsseldorf und Frankfurt: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

• �in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

• �in Hamburg, Lübeck, Rostock, 
Neumünster und Waren: 
Andreas Daferner 
Telefon 040 52011-218
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Chancen für den Führungsnachwuchs

Die „ImmobilienZeitung“ veröffentlichte 
am 29. November 2007 einen Namensbei-
trag von Prof. Dr. Volker Eichener, den das 
VM im Folgenden wiedergibt.

Der demographische Wandel konfrontiert 
die Immobilienwirtschaft mit einer dop-
pelten Herausforderung. Ausgerechnet 
in Zeiten, wo die schwieriger werdenden  
Märkte nach höherer Qualität, Produktivität 
und Kreativität menschlicher Arbeit verlan-
gen, sorgt die Verringerung der Schulab-
gängerzahlen dafür, dass die Nachwuchsre-
krutierung schwieriger wird. Glücklicher-
weise rüstet sich die Immobilienwirtschaft 
bereits für den „war for talents“, indem die 
branchennahen Bildungseinrichtungen ei-
ne Fülle von höherwertigen Fortbildungen 
entwickelt haben – vom Fachwirt über den 
Immobilienökonom und den diplomierten 
Wohnungs- und Immobilienwirt bis hin 
zum Bachelor und Master.

Diese Fortbildungsangebote vermitteln 
polyvalente Qualifikationen – kaufmän-
nische, technische, juristische, sozio-
logische und Marketingkompetenzen. 
Beispielsweise hat sich ein Bachelor im 
Immobilienmanagement, der sein Stu-
dium am Bochumer EBZ absolviert hat, 
profunde Kenntnisse zu Wohnimmobi-
lien, Gewerbeimmobilien und Sozialim-
mobilien angeeignet, er (oder sie) kennt 
sich aus mit Baurecht, Grundstücksent-
wicklung, Neubau, Bestandsmanagement, 
Modernisierung und dem Exit. Investiti-
onsrechnung, Finanzierung, Controlling, 
Betriebskostenmanagement, Mietenkal-
kulation beherrscht er/sie. Und soziales 
Management, Konfliktmanagement, 
ambulante Seniorenbetreuung sind ihm 
oder ihr genauso vertraut wie Marketing 
und Vertrieb. Und wer das Masterstudium 
aufsetzt, wird zusätzlich fit in Unterneh-
mensführung und strategischem Manage-
ment. 

Doch wie werden diese frisch erworbenen 
Kompetenzen im Betrieb eingesetzt, um 
ihre Produktivität entfalten zu können? Im 
Kleinunternehmen ist dies kein Thema: 

Zwischen Engagement 
und Beförderungsstau

die Arbeitsteilung ist hier so gering, dass 
die (wenigen) Führungskräfte ohnehin 
mit fast allen Facetten des Geschäfts zu 
tun haben. Mittelgroße bis große, stark 
arbeitsteilige Immobilienunternehmen 
mit klassischer Linienorganisation haben 
jedoch Probleme, polyvalent qualifizierte 
Mitarbeiter optimal einzusetzen.

Wenn wir im Rahmen unserer Personal-
entwicklungsprojekte, die wir für verschie-
dene Immobilienunternehmen durchfüh-
ren, Mitarbeitergespräche führen, äußert 
sich diese Problematik dann beispielswei-
se so, dass ein hoch qualifizierter, ambi-
tionierter und flexibler 35-Jähriger sich 
darüber beklagt, dass er auf einer Sachbe-
arbeiterstelle versauert, weil sein Vorge-
setzter Ende vierzig ist und es mindestens 
zehn Jahre dauern wird, bis er Aussicht 
auf Beförderung hat. Die Unternehmens-
leitung weiß in solchen Situationen meist 
nichts anderes, als den ehrgeizigen jungen 
Mitarbeiter zur Geduld zu mahnen.

Linienorganisation erschwert den 
Einsatz der jungen Führungskräfte

Ein anderes Problem ist, dass die polyva-
lenten Qualifikationen nicht eingesetzt 
werden können. Eine typische Interview-
aussage kann dann so lauten: „Ich mache 
seit drei Jahren nichts anderes als Grund-

stücksakquisition. Immer wenn das Pro-
jekt beginnt, spannend zu werden, wird 
es dann in andere Hände gegeben. Ich 
möchte endlich einmal ein Projekt von A 
bis Z bearbeiten.“

Solche Situationen haben dreifache Konse-
quenzen: Erstens werden die jungen und 
ambitionierten Mitarbeiter ungeduldig. 
Der Wechsel zu einem anderen Arbeitge-
ber oder, schlimmer noch; die innere Kün-
digung ist die häufige Folge. Zweitens wer-
den die erworbenen Kompetenzelemente, 
die im Berufsalltag nicht eingesetzt wer-
den, schleichend entwertet. Und drittens 

werden Produktivitätsressourcen 
nicht genutzt. Das in Form von 
Studiengebühren und Freistel-
lungen investierte Humankapital 
wird ungenutzt verbrannt. 

Solche Probleme entstehen, 
wenn es keine systematische Per-
sonalentwicklung im Unterneh-
men gibt. Nach einer aktuellen 
Untersuchung in der Immobi-
lienwirtschaft, die das InWIS 
im Sommer 2007 für das EBZ 
durchgeführt hat, verfügen 66 % 
der immobilienwirtschaftlichen 
Unternehmen nach eigener Aus-
kunft über keinerlei Personalent-
wicklungskonzept. Selbst unter 
den Unternehmen mit mehr als 

100 Mitarbeitern gibt es 38 % ohne Perso-
nalentwicklung. 

Personalentwicklung ist auch 
Organisationsentwicklung

Systematische Personalentwicklung be-
deutet, die individuellen Kompetenzen 
mit den Kompetenzbedarfen in Überein-
stimmung zu bringen. Das erfolgt in bei-
de Richtungen: erstens, indem fehlende 
Kompetenzen nachgerüstet werden – 
durch Weiterbildung, Fortbildung, Lear-
ning by doing und ggf. Neueinstellung. 
Und zweitens, indem die Strukturen an 
die Kompetenzen angepasst werden. Per-
sonalentwicklung ist somit auch Organisa-
tionsentwicklung. Welche Möglichkeiten 
gibt es, die Organisation so zu entwickeln, 
dass vorhandene Kompetenzen auch ge-
nutzt werden können?

Die einfachste Lösung im Unternehmen 
vorhandene Kompetenzen zu nutzen, be-

Prof. Dr. Volker Eichener, Geschäftsführender Direk-
tor des InWIS Institut für Wohnungswesen, Immo-
bilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung an 
der Ruhr-Universität Bochum
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steht darin, dass ein interner Expertenpool 
eingerichtet wird, auf den alle Unterneh-
mensbereiche zugreifen können. Darunter 
ist eine Datenbank zu verstehen, die alle 
Kompetenzen enthält, die im Haus vor-
handen sind. Ein Mitarbeiter A hatte seine 
Diplomarbeit über Seniorenimmobilien 
geschrieben, eine Mitarbeiterin B einmal 
ein Praktikum in Frankreich absolviert, ei-
ne Mitarbeiterin C wohnt selber in einem 
Gruppenwohnprojekt. Das sind wertvolle 
Wissensbestände, die einmal für andere 
Abteilungen interessant werden könnten. 
Allerdings muss man damit rechnen, dass 
solche Anfragen, wenn überhaupt, nur alle 
paar Jahre einmal vorkommen.

Das Projektgruppenmodell lässt eben-
falls die Linienorganisation unangetastet, 
versucht aber, deren Schwächen auszu-
gleichen, indem Projektgruppen zusam-
mengestellt werden, die Experten aus 
verschiedenen Linien zusammenfassen. 
Auch dieses Modell hat eine beschränkte 
Reichweite, zumal sich jeder Mitarbeiter 
überlegen muss, ob er sich in der Projekt-
gruppe zulasten seiner Hauptaufgabe en-
gagiert oder der Projektgruppenarbeit nur 
nachgeordnete Priorität einräumt.

Bei der Spartenorganisation ist das domi-
nierende Organisationsprinzip nicht die 
Funktion (technische Funktionen, kauf-
männische Funktionen, Marketing/Ver-
trieb etc.), sondern das Geschäftsfeld, bei-
spielsweise Eigenheime, Mietwohnungen, 
Seniorenwohnen, Gewerbeobjekte etc. Je-
de Sparte beinhaltet sämtliche Funktionen, 
von der Planung bis hin zum Vertrieb, und 
ermöglicht somit, Projekte „von A bis Z“ 
durchzuführen. Die Umstellung auf eine 
Spartenorganisation stellt jedoch eine ge-
waltige Organisationsreform dar, die mit 
vielen Risiken verbunden ist und meist 
nur für wirklich große Unternehmen in-
frage kommt.

Andere Lösung: Ausgründung von 
Tochtergesellschaften

Noch konsequenter, aber einfacher zu 
verwirklichen als die Spartenorganisation, 
ist die Ausgründung von Tochterunter-
nehmen für bestimmte Geschäftsfelder. 
Tochtergesellschaften für das Bauträger-
geschäft, für bestimmte Dienstleistungen, 
für die Bewirtschaftung bestimmter Ob-
jekttypen etc. hat man bislang haupt-
sächlich aus steuerlichen oder tariflichen 
Gründen ins Leben gerufen. Solche Töch-
ter, die manchmal nur aus einer Hand 

voll Stellen bestehen (im Extremfall nur 
aus einer einzigen Person!), bieten Nach-
wuchsführungskräften die Chance, den 
Beförderungsstau zu umgehen und bereits 
mit jungen Jahren in Geschäftsführungs-
positionen (einschließlich der dazu ge-
hörigen rechtlichen und wirtschaftlichen 
Verantwortung) zu gelangen. Polyvalente 
Kompetenzen können und müssen einge-
setzt werden, um selbstständige Kleinun-
ternehmen zu führen.

Tochterunternehmen haben darüber hi-
naus die Chance, eine eigenständige Un-
ternehmenskultur zu entwickeln, die an 
ihr spezifisches Geschäftsfeld und den 
dazu gehörigen Kundenkreis angepasst 
ist. Gerade in den manchmal eher konser-
vativen bestandsbewirtschaftenden Un-
ternehmen kann ein ehrgeizig geführtes 
Tochterunternehmen eine ganz andere 
Dynamik entfalten.

Tochterunternehmen, die ursprünglich 
für einen bestimmten Zweck gegründet 
worden sind, können ihr Geschäftsfeld 
selbstständig erweitern, neue Produkte 
entwickeln und neue Kundenkreise er-
schließen. Das Eigeninteresse an Wachs-
tum und Rentabilität ist die unmittelbare 
Konsequenz dieser Organisationsform. 

Natürlich sind solche Mini-Unternehmen 
(zunächst) teilautonom, d. h. nehmen 
Dienstleistungsfunktionen (Buchhaltung, 
EDV, FM …) der Muttergesellschaft in 
Anspruch. Deshalb lassen sich Tochter-
unternehmen vergleichsweise unproble-
matisch gründen. Sie bieten den ambi-
tionierten Führungsnachwuchskräften 
einerseits die weitestgehenden Chancen, 
ihre Kompetenzen einzusetzen, Ideen zu 
entfalten, in Managementfunktionen hi-
neinzuwachsen und Verantwortung zu 
übernehmen. Andererseits lassen sie die 
bestehende Unternehmensorganisation 
weitgehend unangetastet und sind einfach 
zu realisieren.

Das Ergebnis der (mehrfachen) Ausgrün-
dung von Tochtergesellschaften sind Kon-
zerne, die eine Fülle von Karriereoptionen 
bieten und die notorischen Probleme mo-
nolithischer Linienorganisationen (Beför-
derungsstau, Unterdrückung kompetenter 
Mitarbeiter, unproduktive Konkurrenzen 
etc.) vermeiden. Die Verschwendung kost-
baren Humankapitals werden wir uns je-
denfalls angesichts der demographisch 
bedingten Nachwuchslücke nicht mehr 
leisten können.�

EBZ – Europäisches  
Bildungszentrum

Die positive Entwicklung des EBZ – Europä-
isches Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in Bochum wurde mit 
einer Reihe von wichtigen Entscheidungen 
des Kuratoriums der das EBZ tragenden Stif-
tung am 6. Dezember 2007 
weiter vorangetrieben.

So wurde u. a. die Satzung 
der Stiftung – Hauptstif-
tungsgeber ist der VdW 
Rheinland Westfalen, Zustifter ist der GdW –  
an die Erfordernisse der Weitentwicklung 
der größten immobilienwirtschaftlichen Bil-
dungseinrichtung in Europa angepasst.

Der Vorstand besteht künftig aus zwei 
hauptamtlichen und zwei ehrenamtlichen 
Vorstandsmitgliedern: zum neuen haupt-
amtlichen stellvertretenden Vorstandsvor-
sitzenden wurde Adolf Bismark gewählt, der 
gleichzeitig Geschäftsführer der EBZ Service 
GmbH ist. Zum weiteren ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglied wählte das Kuratorium 
Wolfgang Huber, Berlin, dem bisherigen 
Aufsichtsratsvorsitzenden der BSB, der Vor-
gängergesellschaft der EBZ Service GmbH.

Erstmals wurde ein Arbeitsausschuss des 
Kuratoriums bestellt, dem vom VdW Rhein-
land Westfalen Werner Dacol, Josef Rehring, 
Hubert Scharlau und Burghard Schneider 
angehören; der GdW ist durch Ingeborg 
Esser vertreten.

Weiter wurde erstmals ein Beirat Forschung 
bestellt, den Dietmar Cremer, Vorsitzender des 
Vorstandes der GEBAG, Duisburg, leiten wird. 
Der Beirat für Aus-, Fort- und Weiterbildung 
unter Vorsitz von Burghard Schneider, Ver-
bandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen, 
wurde für drei weitere Jahre wieder berufen.

Außerdem nahm das Kuratorium das positive 
Jahresergebnis 2007 der Stiftung zur Kennt-
nis und beschloss den Wirtschaftsplan 2008.

Im Frühjahr wird sich das Kuratorium in 
einer ganztägigen Klausursitzung mit der 
strategischen Weiterentwicklung des EBZ 
beschäftigen.�

Kuratorium  
stellte Weichen  
für die Zukunft
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Erfahrungsaustausch von Berufsschullehrern in Würzburg

Seit Mitte der 1980er-Jahre organisiert der 
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen zusammen 
mit den Regionalverbänden für Berufs-
schullehrerinnen und Berufsschullehrer 
aus ganz Deutschland einen Erfahrungs-
austausch. Am 22. und 23. November 2007 
kamen in Würzburg rund 50 Lehrerinnen 
und Lehrer zusammen, um die Umsetzung 
der modernisierten Berufsausbildung „Im-
mobilienkaufmann/Immobilienkauffrau“ in 
die schulische Ausbildung zu diskutieren.

Mit dem modernisierten Berufsbild wer-
den an die schulische Ausbildung gänz-
lich neue Anforderungen gestellt, denn 
die Fächer – wie beispielsweise spezielle 
Betriebswirtschaftslehre oder Rechnungs-
wesen – sind entfallen. An ihre Stelle sind, 
ausgehend von den betrieblichen Hand-
lungsanforderungen, 13 Lernfelder, die 
wiederum in zahlreiche Lernsituationen 
untergliedert werden, getreten.

Wurde beispielsweise das Thema „Be-
triebskostenabrechnung“ bisher u. a. in 
den Fächern Wohnungswirtschaft, kauf-
männisches Rechnen, Schriftverkehr und 
Rechnungswesen behandelt, so wird es 
zukünftig im Lernfeld 5 „Wohnräume 
verwalten und Bestände bewirtschaften“ 
eine Lernsituation mit dem Titel „Mieter 
beschwert sich über eine zu hohe Betriebs-
kostenabrechnung“ geben.

Bei dieser Lernsituation kommt mit der 
so genannten „Lernfeldorientierung“, 
die handlungsorientiert unter Hinzuzie-
hung von gesetzlichen Bestimmungen 

Umsetzung des novellierten Ausbildungsberufes in die Schulpraxis
buchungstechnische Fragen bis zu kom-
munikativen Fähigkeiten bearbeiten wird, 
ein neues pädagogisches Konzept zum 
tragen.

In der Tagung ging es nach einer Einfüh-
rung in die Lernfeldorientierung in drei 
Workshops auch unmittelbar in die Praxis. 
Der Workshop I befasste sich mit der Ent-
wicklung von Lernsituationen, Workshop 
II widmete sich der didaktischen Jahrespla-
nung und im Workshop III wurde ein in 

der Berufsschule des EBZ – Europäisches 
Bildungszentrum, Bochum, entwickeltes 
Modellunternehmen vorgestellt. Diese 
„Springorum Immobilien AG“ bildet alle 
13 Lernfelder ab.

Die Referate und Ergebnisse der 
Workshops hat der GdW im Internet 
auf der Website www.immokaufleute.
de (Stichwort: weitere Informationen) 
zum Download eingestellt.

Weitere Informationen und Anmel-
dungen im EBZ, Monika Schuh 
Tel.: 0234 9447606
E-Mail: m.schuh@e-b-z.de

Der Wohnungsmarkt in der Zukunft

Südwestdeutsche Fachakademie

Die Südwestdeutsche 
Fachakademie der Im-
mobilienwirtschaft  
(SwFA) veranstaltet am 
20. Februar 2008 in 
Wiesbaden eine Fachta-
gung zum Thema „Der Wohnungsmarkt 
in der Zukunft“, in der die Herausforde-
rungen für die Immobilienwirtschaft und 
deren Konsequenzen für die wohnungs-
wirtschaftliche Praxis gezeigt werden.

Die fortschreitenden demographischen 
Veränderungen unserer Gesellschaft 
sowie der Klimawandel stellen die 
Wohnungswirtschaft vor bedeutende 
Herausforderungen. Sie bieten jedoch 
gleichzeitig mannigfache Chancen für 
die Branche.

Die Tagung eröffnet den 
Teilnehmern die Gelegen-
heit, neue Nutzer- und 
Bedarfsstrukturen ken-
nenzulernen und sich 
mit deren Umsetzung 

in der wohnungswirtschaftlichen Praxis 
vertraut zu machen. Dabei konzentriert 
man sich auf die Themenschwerpunkte 
neues Wohnen in Lebensabschnitten, in-
terkulturelles Wohnen und Klimawandel 
und Immobilienwirtschaft.

Nähere Informationen und Anmel-
dungen bei der Südwestdeutschen 
Fachakademie  
Tel.: 0611 37976
E-Mail: info@sfa-immo.de 

EBZ – Europäisches Bildungszentrum

Die Führungsakademie im EBZ – Europä-
isches Bildungszentrum in Bochum wird 
auch 2008 wieder einen Kompaktstudien-
gang zum Themenkomplex Controlling ver-
anstalten. Er ist in sechs Module, jeweils von 
Donnerstag bis Samstag aufgeteilt, um be-
rufstätigen Teilnehmern optimalen Komfort 
zu bieten. Starttermin ist der 6. März 2008. 
Das sechste und letzte Modul beginnt am  
13. November 2008.

Kompaktstudiengang „Controlling“ startet im März
Dies ist bereits das fünfte Mal, dass der Kom-
paktstudiengang – in jeweils aktualisierter 
Form – von der Führungsakademie ausge-
richtet wird. Die Inhalte orientieren sich am 
Curriculum des berufsbegleitenden Stu-
diums der Führungsakademie. Behandelt 
werden die strategischen und operativen 
Aspekte des Controllings, darunter Kosten-
rechnungssysteme, Portfoliomanagement, 
Wertsteigerungsanalysen, Risikomanage-

ment, die Erstellung und Überwachung von 
Zielvereinbarungen u. v. m. Die Praxisnähe 
der Inhalte wird u. a. durch aus der Realität 
gegriffene Fallstudien gewährleistet.
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Bettina Schlelein

Die Wohnungs-
wirtschaft ist 
m i t  g r o ß e n 
Veränderungen 
konfrontiert, die 
für die einzelnen 
Unternehmen 
weitreichende 
Anforderungen 
an ihre Anpas-
sungsfähigkeit 
stellen. Die de-

mographische Entwicklung, aber auch ein 
Wandel der Anbieter- und Nachfragerstruk-
turen sowie Veränderungen des gesetz-
lichen Umfeldes, stellen neue Herausfor-
derungen dar.

Die Wohnungsgenossenschaften müssen 
Strategien finden, um mit Blick auf die 
neuen Rahmenbedingungen wettbewerbs- 
und zukunftsfähig zu bleiben. Nicht zuletzt 

Kooperationspotenziale  
von Wohnungsgenossenschaften

hinsichtlich ihrer Unternehmensgröße be-
steht eine Strategie in der Gründung von 
Netzwerken und Kooperationen. So wird 
es Wohnungsgenossenschaften möglich, 
umfassende Leistungsbündel anzubieten.

Dies ist der Hintergrund der vorliegenden 
Untersuchung, in der im Rahmen einer 
theoretischen Analyse nach den Koope-
rationspotenzialen gefragt und in einer 
empirischen Primärerhebung der Status 
quo der Kooperationstätigkeiten erhoben 
wurde. An der empirischen Untersuchung 
beteiligten sich eine große Anzahl von 
Wohnungsgenossenschaften aus dem 
VdW Rheinland Westfalen und dem VdW 
südwest.

Interessante Ergebnisse wurden vorgelegt: 
Über die Hälfte der Genossenschaften ko-
operieren bereits und viele zusätzliche Ko-
operationen sind in Vorbereitung. Ihnen 

Bettina Schlelein, Wohnungsgenos-
senschaftliche Kooperationspoten
ziale, in: Schriftenreihe Band 79,  
IfG Institut für Genossenschafts
wesen der Universität Münster,  
ISBN 978-3-8322-6581-6, 27,80 Euro. 
Das Buch kann auch beim  
IfG Münster 
Tel.: 0251 8322801
Fax: 0251 8322804
www.ifg-muenster.de  
erworben werden.

werden ein hoher Zielerreichungsgrad 
und Zufriedenheit attestiert. Mit der vorlie-
genden Arbeit sind erstmals wissenschaft-
lich fundierte, statistisch signifikante und 
inhaltlich belastbarere Ergebnisse verfüg-
bar, die hohe Praxisrelevanz besitzen. 

Seibt/Hallf

Wohnen und Leben in Nachbarschaften 
gewinnt erneut an Bedeutung – für jeden 
Einzelnen und für die Ge-
sellschaft. Intakte Nachbar-
schaften können einen Bei-
trag dazu leisten, insbeson-
dere die demographischen 
Herausforderungen in der 
Zukunft zu meistern.

Schon heute übernehmen 
kleine nachbarschaftliche 
Netzwerke Aufgaben, die 
die öffentliche Hand nicht 
mehr finanzieren kann. 
Darüber hinaus schreitet 
der demographische Wan-
del unaufhörlich voran. Die 
Folge: Einhergehend mit 
der fortschreitenden Überalterung wird 
es den traditionellen Familienverband in 

Leben in Nachbarschaften 

Michael Seibt / Gregor Halff, Leben  
in Nachbarschaften, Verein Wohnen 
in Genossenschaften e. V. (Hrsg.), 
Steinfurter Str. 60a, 48149 Münster, 
84 S., ISBN 978-3-00-020799-0,  
9,50 Euro

Zukunft immer seltener geben. Damit 
werden auch Hilfen, die Kinder gegen-

wärtig noch für ihre 
Eltern übernehmen, in 
Zukunft anders organi-
siert werden müssen. 
Nachbarschaft l iche 
Netzwerke  können  
diese Lücke schließen. 
Schließlich verlangt 
auch der Wertewandel 
in der Gesellschaft – 
verbunden mit einer 
Ausdifferenzierung der 
Lebensstile und zuneh-
mender Beliebigkeit – 
nach neuen Antworten. 
Überschaubare Nach-
barschaften bieten hier 

nicht nur Halt und Geborgenheit, sondern 
auch Orientierung.

Die Autoren gehen aus wissenschaftlicher 
und praxisorientierter Sicht der Frage 
nach, welche Rolle Wohnungsgenossen-
schaften spielen können. Ein ausführ-
licher Teil widmet sich den Prinzipien 
genossenschaftlichen Wohnens und wie 
sich dies auf Nachbarschaften auswirkt. 
Außerdem wird dargelegt, wie Mitglieder 
das nachbarschaftliche Miteinander heute 
empfinden und welche Vorteile sich aus 
genossenschaftlichem Wohnen für Gesell-
schaft und Bewohner ergeben.
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Investitionsprozesse im Wohnungsbestand

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung/
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.)

Ziel der vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und 
dem Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung in Auftrag gegebenen 
Untersuchung war die Aufbereitung 
und Auswertung von Grundlagenin-
formationen über Bestandsinvestiti-
onen im Segment des privaten Miet-
wohnungsmarkts. Dieser Teilbereich 
entspricht einem Marktanteil von 24 
Prozent.

Anhand von Sekundärdatenanalysen 
und Befragungen privater Vermieter 
von Mehrfamilienhaus-Wohnungen u. 
a. in Essen und Frankfurt/Main fanden 
die Auftragnehmer, das Leibniz-Insti-
tut für ökologische Raumentwicklung 
e. V., Dresden, und die TU Dresden he-
raus, dass private Vermieter zwischen 
2002 und 2004 kaum staatliche För-

dermittel in Anspruch nahmen. In den 
wenigen Ausnahmefällen ging es aus-
schließlich um Kredite der staatlichen 
Förderbank KfW. Die Befragten be-
klagten die schlechte Informationslage 
über staatliche Hilfen und befürwor-
teten eine Vereinfachung der Förder-
strukturen. Lediglich gut 40 Prozent 
der Befragten nutzten die allgemeinen 
Abschreibungsmöglichkeiten (AfA). 
Der Informationsstand ist hier, ebenso 
wie bezogen auf die Sonder-AfA gemäß 
§ 7h und 7i EStG, sehr unterschiedlich. 

Zwar dürfte sich der Bekanntheitsgrad 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
seit der Befragung (die ergab, dass nur 
jeder zweite wusste, ob seine Immo-
bilien den Anforderungen der EnEV 
entsprechen) in Folge der starken öffent-
lichen Diskussion um Energieeffizienz 

und Klimaschutz erhöht haben. 
Gleichwohl müsse weiterhin an der 
verständlichen Vermittlung der In-
halte gearbeitet werden, so ein Fazit. 

Abschlussbericht zum  
EU-Forschungsvorhaben EUROPOLIS

Mit finanzieller Unterstützung durch 
die EU wurde das Projekt EUROPOLIS 
im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG III B im Programmraum 
Nordwesteuropa von 2002 bis 2006 
durchgeführt. Es zielte auf einen Erfah-
rungsaustausch ausgewählter europä-
ischer Mittelstädte (50.000 bis 300.000 
Einwohner) zu aktuellen stadtentwick-
lungspolitischen Fragen ab. Die deut-
schen Beispielstädte waren Freiburg, 
Ludwigshafen und Saarbrücken.

Als zentrale Aufgabe europäischer 
Mittelstädte ist die Behauptung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit im regionalen 
und oftmals nationalen Kontext iden-
tifiziert worden. Zu den spezifischen 
Stärken und Potenzialen dieser Städte 
zählen vielfach vor allem die weichen 
Standortfaktoren. 

Um diese Potenziale perspektivisch 
optimal ausschöpfen zu können, 
müssten sich die Städte, so das Fazit 
der Wissenschaftler, in Zukunft ins-
besondere auf die folgenden stadtpo-
litischen Herausforderungen einstel-
len: Bedeutungszuwachs der aktiven 
Steuerung der Siedlungsentwicklung, 
Steuerung der Einzelhandelsentwick-
lung, Bedeutung der sozialen Kohä-
sion als Voraussetzung stabiler Stadt-
entwicklung, Verkehrsvermeidung, 
flächendeckende Lärmminderung und 
Reduzierung von CO2-Emissionen.

Als gemeinsame Strategien der Mittel-
städte kristallisierten sich im Rahmen 
des Forschungsprojekts neben der 
Erfordernis integrierter Politik und 
der Bündelung sektoraler Konzepte 
und Kompetenzen bzw. finanzieller 

Ressourcen u. a. die Intensivierung 
strategischer Kooperationen, etwa 
mit NGOs und Privaten, und eine 
Verstärkung der Marketingaktivitäten 
(Image) heraus.

 

Bundesministerium für Verkehr,  
Bau und Stadtentwicklung/Bundes-
amt für Bauwesen und Raumord-
nung, EUROPOLIS. Stadterneu-
erung und gesteuerte Stadtentwick-
lung. Begleitung und Auswertung 
des INTERREG III B-Projektes aus 
deutscher Sicht, Heft 50 der Reihe 
„Werkstatt: Praxis“, Bonn 2007, 89 S., 
ISBN 978-3-87994-950-2, 
Download-Möglichkeit im Internet 
unter www.bbr.bund.de (Veröffent-
lichungen).

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung/Bundes-
amt für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR): Investitionsprozesse 
im Wohnungsbestand – unter 
besonderer Berücksichtigung 
privater Vermieter, Heft 129 der 
Reihe „Forschungen“, Bonn 2007, 
137 S., ISBN 978-3-87994-461-3, 
Download-Möglichkeit im Internet 
unter www.bbr.bund.de (Veröffent-
lichungen). 
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Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.)

Baukultur beschreibt den 
Umgang unserer Gesellschaft 
mit der gebauten Umwelt. 
Baukultur umfasst neben Pla-
nen, Bauen und Erhalt der 
gebauten Umwelt auch die 
Kommunikation darüber. Das 
Buch „Baukultur! Planen und 
Bauen in Deutschland“ regt 
dazu an.

Baukultur ist in Bewegung gekommen 
und zu einem politischen Thema gewor-
den. Im Jahr 2002 wurde erstmals im 
Bundestag der „Statusbericht zur Bau-
kultur“ beraten. Der zweite Bericht zur 
Baukultur, der 2005 erschienen ist, hat 
einen Überblick über die Vielschichtig-
keit des Themas gegeben. Dieser Bericht 
wurde im Auftrag des Bundesbauminis-
teriums von den Autoren Rotraut und 

Baukultur!  
Planen und Bauen in Deutschland 

Hannes Weeber noch ein-
mal zugespitzt, aktualisiert 
und so aufbereitet, dass der 
Stand der Baukulturdebatte 
in Deutschland auch für  
Nichtfachleute nachvollzieh-
bar geworden ist.

Bundesministerium für Verkehr,  
Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.), 
Bearbeitung: Rotraut Weeber, Hannes 
Weeber, Weeber+Partner, Institut für 
Stadtplanung und Sozialforschung, 
Stuttgart/Berlin, 1. Auflage März 2007
Bestellung im Internet unter  
www.bmvbs.de/Service/Mediathek/
Publikationen.

Ein Unternehmen der WGZ BANK-Gruppe

Ihre Ansprechpartner:

Frank Thurau
Bremen, Niedersachsen, Westfalen
Tel. 0251 4905-255
Mobil 0171 6156406
frank.thurau@wlbank.de

Berndt Henke
Hessen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, 
Saarland
Tel. 0211 778-1544
Mobil 0171 6131720
berndt.henke@wlbank.de

www.wlbank.de

Flexibilität, Geschwin dig keit 
und Kraft – starke Partner 
haben nicht nur eine gute 
Kondition, sondern auch  
beste Konditionen.

Im FinanzVerbund der Volksbanken Raiffeisenbanken

Ihr starker Partner

wl_Anzeige_70x297_VM_11-07.indd   1 29.10.2007   11:13:07 Uhr

Hammonia-Verlag (Hrsg.)

Das „Taschenbuch für den 
Wohnungswirt“ ist grundle-
gend überarbeitet worden. 

Zunächst wurden die Arti-
kel in die Themengebiete 
„Management“, „Steuern“, 
„Recht“, „Wohnungspolitik“, 
„Städtebau“ und „Technik“ 
rubriziert. Im neuen In-
haltsverzeichnis stehen Auf-
satztitel und Autorennamen. 
Die Angaben zur Person be-
finden sich jetzt am Ende 
des jeweiligen Artikels. 

Nunmehr enthält das Taschenbuch einen 
umfangreichen Adressteil mit den Ver-
bänden und Unternehmen aus der Woh-
nungswirtschaft sowie Dienstleistern. für 
die Wohnungswirtschaft. Ein ausführ-
licher Tabellenteil mit statistischen Daten 
– in Anlehnung an das frühere Wohnungs-
wirtschaftliche Jahrbuch – ist ebenfalls 
enthalten.

Taschenbuch für den Wohnungswirt 2008 
Zu den Autoren des Ta-
schenbuchs für den Woh-
nungswirtschaft gehören 
auch zwei Mitarbeiter des 
VdW Rheinland West-
falen. Jürgen Gnewuch, 
Leiter der Abteilung für 
Steuerberatung hat sich 
mit dem Thema „Einfüh-
rung der Gebührenpflicht 
für verbindliche Auskünf-
te bei der Finanzverwal-
tung“ befasst. Dr. Gerhard 
Jeschke, Abteilungsleiter 
im Drei-Länder-Büro 

Bonn, hat über das Thema „Junges Woh-
nen in Wohnungsgenossenschaften“ ge-
schrieben.

Hammonia-Verlag, Hamburg (Hrsg.), 
Taschenbuch für den Wohnungswirt-
schaft 2008, 560 S.,  
Artikel-Nr. 20012008, 13,80 Euro.
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Erweiterte Berechnungsverfahren 

Neues aus dem Normenwerk

Die jüngsten Besprechungen des Nor-
menausschuss Bau (NABau) beschäf-
tigten sich u. a. mit Glas im Bauwesen, 
Produktanforderungen an Nagelplat-
tenbinder und der Berechnung des Erd-
drucks von Bauwerken.

Der Normentwurf DIN EN ISO 1288-1 
dient zur Bestimmung der Biegefes-
tigkeit von monolithischem Glas im 
Bauwesen. Auf die Prüfung von Mehr-
scheiben-Isolierglas oder Verbundglas 
ist er nicht anwendbar.

Im Normentwurf DIN EN 
14250:2007.10 werden Produktanforde-
rungen an vorgefertigte tragende Bau-
teile (z. B. Fachwerkträger für Dächer, 
Wände und Decken sowie Rahmen, zu-
sammengesetzte Bauteile und Träger) 
festgelegt, die aus Bauteilen (Bauholz 
für tragende Zwecke) unter Verwen-
dung von Nagelplatten gefertigt wer-
den und für die Verwendung 
in Gebäuden bestimmt sind. 

Die DIN 4085:2007-10 enthält 
gegenüber der alten Norm 
(DIN 4085:1987-02) erweiterte 
und ergänzte Berechnungsver-
fahren und berücksichtigt das 
Konzept der Teilsicherheitsbei-
werte unter Zugrundelegung 
des probabilistischen (nicht 
streng kausalen, Anm. d. Red.) 
Sicherheitskonzeptes nach 
DIN 1054:2005-01. Die Norm 
gilt für die Berechnung des 
Erddrucks auf Bauwerke. Sie 
gilt nicht für bergmännisch 
hergestellte Bauwerke. 

In der Information des Monats Novem-
ber 2007 berichtete der NABau unter 
anderem über den Normentwurf DIN 
EN 14490:2007-11 Ausführung von 
besonderen geotechnischen Arbeiten 
(Spezialtiefbau) – Bodenvernagelung; 
Deutsche Fassung prEN 14490:2007. 
Der Normentwurf beinhaltet die all-
gemeinen Grundsätze für die Ausfüh-
rung von Bodenvernagelungen, durch 

die der Baugrund bewehrt werden 
kann. Bodenvernagelung ist eine Bau-
technik, die verwendet wird, um die 
Bodenstabilität durch den Einbau von 
Bodennägeln zu verbessern oder zu 
erhalten.

In der DIN EN 
15287-1:2007-11 Abgasan-
lagen – Planung, Mon-
tage und Abnahme von 
Abgasanlagen – Teil 1: 
Abgasanlagen für raumluftabhängige 
Feuerstätten; Deutsche Fassung EN 
15287-1:2007 wird das Verfahren zur 
Festlegung der Planungs- und Monta-
gekriterien für Systemabgasanlagen, 
Montageabgasanlagen und für die 
Innenrohrerneuerung bestehender 
Abgasanlagen beschrieben. Die Norm 
enthält auch Angaben zur Abnahme 
eingebauter Abgasanlagen und zu Ver-
bindungsstücken. Die Norm gilt nicht 

für frei stehende Schornsteine nach 
DIN EN 13084-1 und für Abgasanlagen 
mit der Bezeichnung H (Abgasanlagen 
mit Überdruck) oder Abgasanlagen, an 
die raumluftunabhängige Feuerstätten 
angeschlossen werden. 

In der Veröffentlichung zur Bespre-
chung von neuen Normen und Norm-
Entwürfen des NABau im Dezember 
2007 wird derNormentwurf DIN EN 

12859:2007-12 Gips-Wandbauplatten 
– Begriffe, Anforderungen und Prüf-
verfahren; Deutsche Fassung prEN 
12859:2007 vorgestellt.

Dieser Normentwurf be-
schreibt Eigenschaften 
und Leistungsmerkmale 
von Gips-Wandbauplatten 
mit glatten Sichtflächen, 
die hauptsächlich zur Her-
stellung nicht tragender 

Trennwände, frei stehender Wand-Vor-
satzschalen sowie Brandschutzbeklei-
dungen von Stützen, Schächten usw. 
eingesetzt werden. Gips-Wandbauplat-
ten werden nicht zur Herstellung von 
Decken verwendet. 

Der Normentwurf enthält Aussagen zu 
auf den wesentlichen Anforderungen 
beruhenden Leistungsmerkmalen. 
Diese sind Brandverhalten, Feuerwi-

derstand, Luftschalldämmung, 
Freisetzung gefährlicher Stoffe, 
die durch die entsprechenden 
europäischen Prüfverfahren 
nachzuweisen sind, sowie 
Wärmedurchlasswiderstand, 
der aus den in Abschnitt 4.3.2 
angegebenen Werten für die 
Wärmeleitfähigkeit zu berech-
nen ist. Außerdem werden 
die Referenzprüfverfahren für 
technische Festlegungen defi-
niert. Der Normentwurf behan-
delt darüber hinaus zusätzliche 
technische Eigenschaften, die 
für die Akzeptanz und die An-
wendung der Platten durch die 
Bauwirtschaft wichtig sind, wie 

Rohdichteklasse, Plattengrößen/ 
-abmessungen, pH-Wert-Klasse und 
Oberflächenhärte. Geregelt wird auch 
die Bewertung der Konformität von 
Produkten nach diesem Normentwurf. 

Der Normentwurf gilt nicht für Gips-
Wandbauplatten mit Dicken unter 50 mm 
oder für geschosshohe Plattenele-
mente. Er ist vorgesehen als Ersatz für 
DIN EN 12859 aus dem Jahr 2001. 
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Aktueller Zahlenspiegel 1/2008

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung 3. Vierteljahr Veränderung

2006 2007 gegen Vorjahr

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.353 82.253 -0,1%

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen 3. Vierteljahr Veränderung

   Veränderung gegen Vorjahr gegen Vorjahr

   auf Basis der Preise von 2000 Mrd. Eur; in jeweiligen Preisen in konstanten Preisen

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten)
        dar.: Wohnbauten

Verbraucherpreisindex November Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 110,2 113,6 +3,1%

Mietpreisindex November Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Index der Mietnebenkosten November Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Baupreisindex  (2000 = 100) 4.Vierteljahr Veränderung

gegen Vorjahr

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 106,1 110,0 +3,7%
        Rohbauarbeiten 103,2 106,9 +3,6%
        Ausbauarbeiten 108,8 112,8 +3,7%

Baulandpreise 2. Vierteljahr Veränderung

(in EUR je qm) gegen Vorjahr

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 116,58 136,16 +16,8%
   Geschäftsgebiet 225,12 461,76 +105,1%
   Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt 136,62 147,71 +8,1%
   Wohngebiet 129,40 138,58 +7,1%

31,92 38,70 +21,2%
   Dorfgebiet 52,95 43,81 -17,3%

Index des Auftragseinganges im Baugewerbe Oktober Veränderung

(Wertindex 2000 = 100) gegen Vorjahr

Wohnungsbaugenehmigungen* Januar bis Oktober Veränderung

gegen Vorjahr

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen) 215.009 151.995 -29,3%
dar.: Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 106.584 66.459 -37,6%
        Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 22.704 13.440 -40,8%
        Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 58.318 50.350 -13,7%
        davon: Eigentumswohnungen 32.791 27.694 -15,5%
                    Mietwohnungen 25.527 22.656 -11,2%

© GdW

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

590,5 618,0 +2,4%
61,1 64,7 +5,9%
35,1 36,7 +4,6%

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt 107,4 108,6 +1,1% 
Wohnungsmiete  (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 106,9 108,0 +1,0% 

Altbauwohnungen 108,8 109,9 +1,0% 
Neubauwohnungen 106,5 107,6 +1,0%

Wasserversorgung 110,2 111,4 +1,1%
Müllabfuhr 113,6 115,0 +1,2% 
Abwasser 110,7 112,4 +1,5%
Andere Nebenkosten 107,6 111,4 +3,5%

Index der Energiekosten November Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr2006 2007

Strom 128,9 139,6 +8,3%
Gas 164,1 159,9 -2,6% 
Flüssige Brennstoffe 135,2 167,3 +23,7%
Feste Brennstoffe 108,7 111,0 +2,1%
Zentralheizung/Fernwärme 161,3 163,4 +1,3%

   Industriegebiet

Hoch- und Tiefbau 72,0 88,7 +23,2%
Wohnungsbau 56,3 53,1 -5,7% 

*Die Wohnungsbaufertigstellungen werden nur noch jährlich vom Statistischen Bundesamt gemeldet.
  Wir veröffentlichen die Daten jeweils im Aktuellen Zahlenspiegel Mai.

(ohne Umsatzsteuer)
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Stellenanzeigen

Wir sind:

•	 �ein kundenorientiertes mittelständisches Wohnungsunternehmen mit 
ca. 2.500 eigenen und 500 fremd verwalteten Wohnungen in ganz 
Nordrhein-Westfalen

•	 interessiert an hoch motivierten Mitarbeitern	
•	 seit über 55 Jahren erfolgreich auf dem Wohnungsmarkt in NRW tätig

Sie sind:

•	 �ein/e Immobilienkaufmann/-frau mit qualifiziertem Abschluss 	
und mindestens 3 Jahren Berufserfahrung in der Grundstücks- und 	
Wohnungswirtschaft

•	 �kompetent bei der Erfüllung von Vermietungsaufgaben
•	 eine Person mit optimistischer Grundhaltung
•	 kommunikativ, kundenorientiert und lieben den Umgang mit 	
	 Menschen
•	 belastbar und flexibel
•	 verantwortungsvoll und verlässlich
•	 integer und initiativ
•	 sehr sicher im Umgang mit der EDV (GES-Kenntnisse wünschenswert)
•	 im Besitz des Führerscheins Klasse B

Wir brauchen Sie zur Verstärkung eines unserer Kundenberaterteams im 
Bereich Wohnungsbewirtschaftung.	
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis 18.02.2008.

WSG Wohnungs- und Siedlungs-GmbH
Neusser Straße 33, 40219 Düsseldorf
Geschäftsführerin Susanne Kreibe-Förster
www.wsg-nrw.de
Tel.: 0211/90189-0; Mail: info@wsg-nrw.de

Immobilienkaufmann/-frau
als Kundenberater/in für die Wohnungsbewirtschaftung

Wir sind eine Wohnungsbaugenossenschaft  
mit 720 eigenen Mietwohnungen.	

Daneben verwalten wir mehrere Eigentümergemeinschaften mit 
180 Einheiten. Unsere Schwerpunkte liegen neben der Bestandsbe-
wirtschaftung in einer Neubau und Modernisierungstätigkeit.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir kurzfristig einen/eine

Sie übernehmen einen verantwortungsvollen Arbeitsplatz in 
einem engagierten Team. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die 
Vermietung der Wohnungen, Erstellung sämtlicher Abrechnungen 
der Mieter und Eigentümer.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als 
Kaufmann/-frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und 
anschließender Berufserfahrung in der Wohnungswirtschaft. Sie 
sind sicher im Umgang MS – Office sowie mit GES 3.

Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen 	
Bewerbungsunterlagen an den	

Vorstand der Baugenossenschaft
Lampertheim eG 

Wilhelmstraße 64
68623 Lampertheim
Tel.: 06206/94230

Kaufmann/-frau
in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft



ALBA GmbH 
Bonifaciusstraße 160
45309 Essen
Tel +49 (201) 384 586 120 • Fax +49 (201) 384 586 220 
www.alba.info • frank.nerlich@alba.info

Ihr Partner für innovative
Entsorgungskonzepte: ALBA.

Wussten Sie schon: Neben unseren Entsorgungsdienstleistungen bieten
wir speziell für die Wohnungswirtschaft eine ganze Palette von Konzepten 
zur Kostenreduzierung an. Dazu gehören zum Beispiel Abfallmanagement, 
Behältermanagement und Dienstleistungen „Rund um den Müllplatz”. 
Große und kleine Unternehmen der Wohnungswirtschaft mit einem Woh-
nungsbestand von über 500.000 Wohneinheiten nutzen bereits unsere 
bundesweiten Dienstleistungen. Neben der exzellenten Betreuung Ihrer 
Müllplätze ist die nachhaltige Reduzierung Ihrer Betriebskosten unser Ziel.

Ab dem 1. Januar 2008 entsorgen wir in großen Teilen von Nordrhein-
Westfalen die Gelben Tonnen und Gelben Säcke.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Für Fragen zur Entsorgung
der Gelben Tonnen:   

Kostenlose Hotline
0800 22 32 555 

Erfolg braucht 
gute Partner

Erfolg braucht 
gute Partner

Informationen zu unseren 
weiteren Dienstleistungen 
für die Wohnungswirtschaft:

+49 (201) 384 586-120 
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… sondern das Ergebnis gezielter Entscheidungen.

In der Praxis spielen viele Einflussgrößen zusammen, die das
Vermietungsgeschäft nachhaltig beeinflussen. Die Qualität der
Immobilien, das Quartier, die soziale Struk tur, das Miet niveau 
– und nicht zuletzt das Image Ihres Unternehmens. Jedes dieser
Themen bedarf sorgfältiger Planung und Umsetzung. Das Zu-
sammenspiel bringt den Erfolg.

WRW – wir führen alles zusammen.

Zufriedene Mieter sind kein Zufall
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